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1 Organisation der Sicherheit 

1.1 Organigramm und Verantwortlichkeiten in der Kies-Division 
Dipl.-Ing. Markus Stumvoll, Spartenleiter der Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH, und 
Dipl.-Ing. Armin Richter, Geschäftsführer der Kies-Union GmbH, haben die 
Gesamtverantwortung für die Sicherheitsbelange in der Kies-Division. 
Die Gebietsleiter haben die Verantwortung für die Sicherheitsbelange in ihren Gebieten. 
Die Betriebsleiter haben die Verantwortung für die Sicherheitsbelange und sind für die 
operative Umsetzung der Sicherheitsvorschriften in den Betriebsstätten der Kies-
Division verantwortlich (Details siehe nächstes Kapitel). 
Das vorliegende Sicherheitshandbuch wurde von Dipl.-Ing. Dr. Martin Dür erstellt und 
von folgenden Personen Korrektur gelesen: 
Ing. Otmar Mertal, Elektrofachkraft vom Technischen Büro für Elektrotechnik 
Dr. Erich Pospischil, Arbeitsmediziner der Kies-Union GmbH 
Dipl.-Ing. Thomas Perterer, Technischer Leiter der Kies-Union GmbH 
Dipl.-Ing. Armin Richter, Geschäftsführer der Kies-Union GmbH 
Dipl.-Ing Leo Sommer, Sicherheitsbeauftragter der CEMEX AG in Deutschland 
Dipl.-Ing. Reinhold Steinmaurer, Unternehmensberater Bau Sicherheitsfachkraft 
 

 
Abbildung 1: Organigramm der Kies-Division der Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 
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1.2 Verantwortlichkeiten des Betriebsleiters 
 
Der Betriebsleiter hat den Betriebsablauf so zu organisieren, dass einerseits die 
Technische Sicherheit gewährleistet ist und andererseits alle Personen am Standort so 
geschult werden, dass sie ihre Aufgabe sicher erledigen können. 
 
Folgende Dokumentationen müssen am Standort aufliegen: 

 Das Sicherheitshandbuch für die Kiesdivision 
der Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Die Richtlinien für das sichere Verhalten (siehe Kapitel 2) 
 Der Evaluierungsordner für den jeweiligen Standort 
 Der Kontroll- und Wartungsordner für den jeweiligen Standort 

 
Die Technische Sicherheit laut Sicherheitshandbuch ist mindestens einmal pro Jahr 
nachweislich durch den Betriebsleiter zu prüfen. Der Technische Leiter und/oder die 
Sicherheitsfachkraft unterstützen den Betriebsleiter bei kritischen Fragestellungen. 
 
Betriebseigene oder betriebsfremde Personen sind vom Betriebsleiter anhand der 
Richtlinien für das sichere Verhalten nachweislich zu schulen. Die Nachweise der 
Schulungen oder Unterweisungen sind vom Betriebsleiter im Evaluierungsordner 
abzulegen. 
 
Der Evaluierungsordner ist laufend am aktuellen Stand zu halten und mindestens 
einmal pro Jahr nachweislich vom Betriebsleiter auf Vollständigkeit und Aktualität zu 
prüfen. Bei der Prüfung wird er vom Technischen Leiter und/oder von der 
Sicherheitsfachkraft unterstützt. 
 
Die Maschinen und Anlagen sind laut Kontroll- und Wartungsordner je nach Vorgabe 
täglich, wöchentlich, quartalsweise oder jährlich durch den Betriebsleiter oder eine von 
ihm benannte fachkundige Person zu prüfen. 
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2 Richtlinien für das Sichere Verhalten 
Die „Internen Sicherheitsrichtlinien“ sind im Wesentlichen eine Zusammenfassung der 
Aushangpflichtigen Gesetze und zielen in erster Linie auf das Sichere Verhalten von 
Personen ab. 
Insgesamt bestehen die „Internen Sicherheitsrichtlinien“ aus acht Modulen. Die 
Mitarbeiter sind vor Arbeitsbeginn - abhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz - anhand 
dieser Module zu unterweisen und zu prüfen, ob sie die Inhalte der Module verstanden 
haben. Die Module sind im Intranet unter Arbeitssicherheit abrufbar. Eine aktuelle 
Version liegt in Papierform am Standort auf. 
 

 
Abbildung 2: „Interne Sicherheitsrichtlinien“ mit den 8 Modulen 
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3 Technische Sicherheit 

3.1 Tipps für die Handhabung 
Der folgende Abschnitt richtet sich einerseits an den Betriebsleiter von Kiesstandorten 
bzw. Steinbrüchen und andererseits an den Einkäufer von Maschinen, Anlagen oder 
Fahrzeugen. 
 
Die Checklisten bzw. die Abbildungen in den Beilagen geben einen Überblick über die 
wesentlichen sicherheitstechnischen Erfordernisse in Kieswerken bzw. Steinbrüchen. 
Die Checklisten spiegeln einerseits die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen wider und 
sind andererseits eine Zusammenführung von firmeninternen und firmenexternen 
Betriebsvorschriften. Weiters sind diejenigen Erfahrungen aus 
Arbeitsplatzevaluierungen und Nachevaluierungen nach Unfällen in die Checkliste 
eingeflossen, die sich bereits in der Praxis bewährt haben. 
 

Dieses Sicherheitshandbuch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! 
Details sind in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften nachzulesen! 

 
Insbesondere hat der Einkäufer vor dem Einkauf von Maschinen, Anlagen oder 
Fahrzeugen zu prüfen, ob nicht noch weitere harmonisierte Normen (siehe Anhang 2 
der Maschinensicherheitsverordnung) einzuhalten sind, um für die Maschine bzw. 
Anlage eine Konformitätserklärung ausstellen zu dürfen. 
 
Mit diesem Sicherheitshandbuch soll der Betriebsleiter in der Lage sein selbst zu 
beurteilen, ob das Kieswerk bzw. der Steinbruch den wesentlichen technischen 
Sicherheitserfordernissen entspricht oder nicht. 
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3.2 Überblick über einen Gewinnungs-/Produktionsstandort 
An den Gewinnungs-/Produktionsstandorten für mineralische Rohstoffe der Rohrdorfer 
Baustoffe Austria GmbH wird das Rohmaterial mit Sprengarbeit (Festgestein) oder mit 
geeignetem Gewinnungsgerät im Trocken bzw. Nassabbau aus dem Gesteinsverband 
gelöst und mit schweren LKWs oder Förderbändern zur Aufbereitungsanlage 
transportiert. Dort werden aus dem Rohmaterial in mehreren Sieb- und 
Zerkleinerungsstufen marktkonforme Gesteinkörnungen hergestellt. 
Die wesentlichen Bereiche eines Kiesstandortes sind (Abbildung 3): 

 Einfahrt und Ausfahrt 
 Brückenwaage inkl. Waagengebäude 

+ Brückenwaage 
+ Gebäude 

.Allgemeines 

.Stiegen 

.Arbeitsräume 

.Bildschirmarbeitsplatz 

.Arbeitsplatz-Waagencomputer 

.Toiletten 

.Waschplatz 

.Duschen 

.Umkleideraum 

.Trockenraum 

.Aufenthaltsraum 

.Stationärer Container als vorübergehender Arbeitsraum 
 Aufbereitungsanlage 

+ Betonbau 
+ Stahlbau 

.Allgemeines 

.Plattformen 

.Stiegen 

.Festverlegte Leitern 
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+ Aufgabebunker 
+ Förderband 
+ Siebanlage 
+ Brecher 
+ Unterirdischer Tunnel 
+ Silo 
+ Transformator 
+ Steuerraum 

.Allgemeines 

.Arbeitsräume 
 Abbau 

+ Allgemeines 
+ Trockener Lockergesteinsabbau 
+ Nasser Lockergesteinsabbau 
+ Festgesteinsabbau 

 Fahrwege, Gehwege und Halden 
+ Fahrwege 
+ Gehwege 
+ Halden 

 Werkstatt 
+ Allgemeines 
+ Arbeitsräume 
+ Drehmaschine 
+ Ständerbohrmaschine 
+ Schleifbock 
+ Abkantbank 
+ Schlagscheren 
+ Handhebelscheren 
+ Schlagbohrmaschine 
+ Winkelschleifer 
+ Kreissäge 
+ Lötkolben 
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+ Schweißgerät 
+ Drucklufthammer, Rotierende Druckluftwerkzeuge, Druckluftausblasepistole 
+ Trennscheibe (Flex) 
+ Handkettensäge 
+ Ersatzteillager 
+ Stationärer Kran 

 Wasserflächen und Schlämmbecken 
 Sozialgebäude 

.Allgemeines 

.Stiegen 

.Toiletten 

.Waschplatz 

.Duschen 

.Umkleideraum 

.Trockenraum 

.Aufenthaltsraum 
 Bürogebäude 

.Allgemeines 

.Stiegen 

.Arbeitsräume 

.Bildschirmarbeitsplatz 

.Toiletten 

.Waschplatz 

.Duschen 

.Umkleideraum 

.Trockenraum 

.Aufenthaltsraum 

.Stationärer Container als vorübergehender Arbeitsraum 
 Öllagerraum 
 Tankstelle 
 Fahrzeuge 

+ Radlader, Bagger, Schwerer LKW 
+ Sprengmittel-Fahrzeug 
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 Sprengmittellager 
 Sonstige Geräte 

+ Mobiler Brecher und mobiles Sieb 
+ Bohrgerät 
+ Kompressor 

 Sonstige Geräte 
+ Kettensäge 
+ Stromaggregat 
+ Schwimmgreifer 
+ Schrappanlage 

.Allgemeines 

.Stiegen 
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Abbildung 3: Überblick über die Bereiche eines Kiesstandortes 
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3.3 Gefährdungen und Maßnahmen 

3.3.1 Einfahrt und Ausfahrt 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Mangelnde Information .Schild mit Sicherheitsinfo 
   (Abbildung 4) □ □ □ 
 Orientierung .Schild mit Verkehrswegen 
   (Abbildung 5) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Beleuchtung > 30 Lux □ □ □ 
  .Streulichtarme 
   Beleuchtungskörper □ □ □ 
 Öffentlicher Verkehr .2 Warnschilder 

 (Landstraße: 150 m + 300 m; 
   Ortsgebiet: 50 m + 100 m 
   vor der Ein-/Ausfahrt □ □ □ 
 Öffentlicher Verkehr .Ampel bei Ein-/Ausfahrt □ □ □ 
 Öffentlicher Verkehr .Stopp-Schild bei Ausfahrt □ □ □ 
 Toter Winkel .Verkehrsspiegel □ □ □ 
 Staub .Reifenwaschanlage □ □ □ 
 Staub .Kehrmaschine □ □ □ 
 Staub .Wasserwagen □ □ □ 
 Lärm .Lärmschutzwand □ □ □ 
 Zusammenstoß .Bei Gegenverkehr: 
   Breite = 3,5 x maximale 
   Fahrzeugbreite □ □ □ 
 Zusammenstoß .Bei Einbahn: 
   Breite = 2 x maximale 
   Fahrzeugbreite 
   (Abbildung 6) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Zusammenstoß .Gehweg (Breite > 1,25 m) 
   physisch (z.B. Betonleitwände) 
   von der Fahrbahn abgetrennt 
   (Abbildung 7, Abbildung 8) □ □ □ 
 Unbefugtes Betreten .Schranken □ □ □ 
  .Versperrbares Tor □ □ □ 
  .Zaun rund um Betriebsgelände □ □ □ 
  .Waage direkt bei Ein-/Ausfahrt □ □ □ 
  .Alarmanlage □ □ □ 
 
Gesetze, Normen und Vorschriften: 

AStV, Vehicle Falls, Standard Nr. 1, PHB 
 
Anmerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
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3.3.2 Brückenwaage inkl. Waagengebäude 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Brückenwaage 
 Zusammenstoß .Markierung von Stufen und 
   Kanten mit Signalfarbe □ □ □ 
  .Abgrenzung mit Betonleitwand □ □ □ 
  .Schild „Geringe Geschwindigkeit“□ □ □ 
  .Gesicherter Weg vom LKW 
   zum Gebäude □ □ □ 
  .Sicherer Wartebereich für 
   mindestens zwei LKWs 
   (z.B. Wartung, Ladungssicherung)□ □ □ 
  .Gesicherter, markierter Weg 
   für Fußgänger vom LKW zum  
   Gebäude □ □ □ 
  .Abstand zwischen Türe bzw. 
   Stiegenaufgang und 
   Fahrzeug mindestens 1,0 m 
   (Markierung mit  
   z.B. Signalbändern, Leitwänden) □ □ □ 
  .Abstand zwischen Verkehrsweg 
   für Fußgänger und Fahrzeug 
   mindestens 1,0 m □ □ □ 
   (Markierung mit  
   z.B. Signalbändern, Leitwänden) □ □ □ 
Quetschung beim Spalt .Mit Gummi abdecken □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Gebäude 
 Allgemeines 

 Bauordnung .Bestätigung der Errichtung nach 
   der jeweiligen Bauordnung □ □ □ 
 Einsturz .Gutachten 
   „Statische Belastung“ □ □ □ 
 BauKG .Unterlage für spätere Arbeiten 
   (z.B. Absturzsicherung für 
   Reinigungs- und 
   Wartungsarbeiten) □ □ □
 Absturz bei Dacharbeiten .Anschlagpunkte am Dach □ □ □  
 Absturz bei Dacharbeiten .Dächer, die das Gewicht von 
   Personen nicht tragen können 
   Müssen gekennzeichnet werden 
   „Vorsicht Durchbruchgefahr!“ □ □ □  
 Lärm durch LKWs .Schallisolierte Fenster < 65 dBA □ □ □  
 Ozon von Laserdrucker .Eigener Raum für Drucker □ □ □ 
 Blitzschutzanlage .Nach ÖVE/ÖNORM E 8049-1 
   siehe ETV 2002 Anhang I 
   ÖVE-E49/1988, TRVB E 154 □ □ □ 
 Blitzschutzanlage .Abnahmeprüfung durch 
   Sachverständigen □ □ □ 
 Brand .Bei Neubauten 
   Sprinklereinrichtung □ □ □ 
 Brand .Bei bestehenden Gebäuden 
   sind Brandmelder einzubauen □ □ □ 
 Brand .Feuerlöscher (Abbildung 14) □ □ □ 
 Erste Hilfe .Erste Hilfe Kasten □ □ □ 
 Lichtkuppeln und Glasdächer .Im Brandfall nicht tropfen und 
   kein Freisetzen von toxischen 
   Gasen (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Lichtkuppeln und Glasdächer .Sicherung, wenn sie durch 
   herabfallende Gegenstände 
   durchgeschlagen werden können □ □ □ 
 Fußböden .Im Brandfall kein Freisetzen 
   von toxischen Gasen 
   (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Wände .Durchsichtige Wände müssen 
   gekennzeichnet werden □ □ □ 
 Wände .Im Brandfall nicht tropfen und 
   kein Freisetzen von toxischen 
   Gasen (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Verkehrswege .Breite mindestens 1,0 m □ □ □ 
 Verkehrswege .Von der Arbeitsstätte 
   (z.B. Schreibtisch) nach  
   höchstens 10 m zu erreichen □ □ □ 
 Fluchtwege .Bei Neubauten Breite 
   mindestens 1,2 m □ □ □ 
 Fluchtwege .Flure, Korridore, Rampen,  
   Stiegen müssen aus feuerfesten 
   Materialien bestehen □ □ □ 
 Fluchtwege .Kennzeichnung durch 
   selbstleuchtende Schilder □ □ □ 
 Gesicherter Fluchtbereich .Von der Arbeitsstätte 
   (z.B. Schreibtisch) nach 
   höchstens 40 m zu erreichen □ □ □ 
 Notausgänge .Breite mindestens 0,9 m □ □ □ 
 Notausgänge .Müssen jederzeit leicht und ohne  
   fremde Hilfsmittel von innen 
   auf die geforderte Mindestbreite 
   geöffnet werden können □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Notbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit der 
   Beleuchtung der 
   Fluchtwegsmarkierung auch bei 
   Stromausfall □ □ □ 
 Sicherheitsbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit der  
   Sicherheitsbeleuchtung für 
   Arbeitsräume und Fluchtwege, 
   die nicht natürlich belichtet sind, 
   muss auch bei Stromausfall 
   gegeben sein □ □ □ 
 Tabakrauch .Im gesamten Gebäude 
   ist das Rauchen verboten! 
   Schilder sind anzubringen □ □ □ 
 Türen .Brandtüren mit 
   Selbstschließmechanismus 
   ausstatten □ □ □ 
 Türen .Türen müssen gegen  
   unbeabsichtigte Schließbewegung 
   mit Feststelleinrichtungen 
   geschützt sein 
   (z.B. bei Windangriff) □ □ □ 
 Türen .Automatische Türen müssen 
   mit Lichtschranken, 
   Bodenkontaktmatten 
   gesichert sein, damit durch die 
   Bewegung des Türblattes keine 
   Personen zu Schaden kommen □ □ □ 
 
 
 
 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              18  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Stiegen 

 Stolpern .Höhe der Stufen max. 18 cm □ □ □ 
 Stolpern .Auftrittsbreite der Stufen 
   mindestens 26 cm □ □ □ 
 Absturz .Podeste nach max. 20 Stufen □ □ □ 
 Absturz .Länge des Podestes vor Türen 
   mindestens Türblattbreite □ □ □ 
 Absturz .Bei Stiegen mit mehr als  
   4 Stufen ein fester Handlauf □ □ □ 
 Absturz .Bei Stiegenbreite von mehr als 
   1,2 m Handlauf links und rechts □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 Absturz .Auf freien Seiten von Stiegen  
   und Stiegenabsätzen sind  
   mindestens 1 m hohe Geländer 
   mit Mittelstange anzubringen 
   (Abbildung 7) □ □ □ 
 Stolpern .Markierung der Stufen mit 
   Signalfarbe (Abbildung 9) □ □ □ 
 Ausrutschen .Anbringen von  
   rutschhemmenden Klammern 
   (Abbildung 10) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Arbeitsräume 

 Umgebungsklima .Lichte Höhe von mindestens 
   3,0 m □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche mindestens 
   8,0 m² pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche für jede weitere 
   Person mindestens 5,0 m²  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Freies Volumen des 
   Arbeitsraumes (nicht durch 
   Einbauten verringert)  
   mindestens 15,0 m³ pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Für jede gleichzeitig anwesende 
   Person zusätzlich 
   mindestens 10,0 m²  □ □ □ 
 Belichtung .Lichteintrittsflächen 
   mindestens 10 % der 
   Bodenfläche des Raumes  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 500 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 Umgebungsklima .Vom Arbeitsplatz 
   Sichtverbindung ins Freie 
   Sichtbare Fensterfläche ist 
   Mindestens 5 % der Bodenfläche 
   des Raumes  □ □ □ 
 Luftqualität .Natürliche Lüftung: wirksamer 
   Lüftungsquerschnitt 
   mindestens 2 % der Bodenfläche □ □ □ 
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 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Luftqualität .Natürliche Lüftung: bei Raumtiefe 
   von mehr als 10 m muss 
   Querlüftung möglich sein 
   (z.B. durch zwei 
   gegenüberliegende Fenster) □ □ □ 
 Umgebungsklima .Lufttemperatur zwischen 19°C 
   und 25°C □ □ □ 
 Umgebungsklima .Alle Fenster sind mit 
   Außenjalousien auszustatten □ □ □ 
 Umgebungsklima/Staub .Klimaanlage mit PM 2,5 Filter □ □ □ 
 Umgebungsklima/Staub .Luftansaugung auf der 
   staubabgewandten Seite □ □ □ 
 Umgebungsklima .Luftgeschwindigkeit am 
   Arbeitsplatz max. 0,10 m/s □ □ □ 
 Sehbedingungen .Allgemeinbeleuchtung 
   im Raum 100 Lux (gemessen 
   0,85 m über dem Boden) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Leuchten im Arbeitsraum 
   parallel zur Fensterfront □ □ □ 
 Sehbedingungen .Lichtfarben der Leuchtstofflampen 
   neutralweiß bis warmweiß □ □ □ 
 Sehbedingungen .Leuchtstofflampen sind 
   flimmer- und flackerfrei □ □ □ 
 Hygiene .Trink- und Waschwasser sind 
   zur Verfügung zu stellen □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Bildschirmarbeitsplatz 

 Sehbedingungen .Blickrichtung parallel zur 
   Fensterfront (Abbildung 12) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Benutzerfreundliche Software 
   (z.B. dunkle Schrift auf hellem 
   Hintergrund) □ □ □ 
 Ergonomie .Verstellbarer Bürostuhl 
   (Abbildung 11) □ □ □ 
 Ergonomie .Verstellbare Höhe beim 
   Arbeitstisch zwischen 68 cm 
   und 76 cm 
   (Abbildung 11, Abbildung 13) □ □ □ 
 Ergonomie .Tiefe des Arbeitstisches 
   mindestens 80 cm 
   (Abbildung 11) □ □ □ 
 Ergonomie .Breite des Arbeitstisches 
   mindestens 120 cm □ □ □ 
 Ergonomie .Tastatur muss hell sein mit 
   schwarzem Aufdruck □ □ □ 
 Ergonomie .Tastatur mit matter Oberfläche 
   zur Vermeidung von Reflexionen □ □ □ 
 Ergonomie .Bei Bedarf Tastatur mit 
   getrenntem Nummernteil □ □ □ 
 Ergonomie .Handballenauflage für die 
   Tastatur □ □ □ 
 Ergonomie .Handballenauflage für die 
   Maus □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 500 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Arbeitsplatz-Waagencomputer 

 Sehbedingungen .Blickrichtung parallel zur 
   Fensterfront (Abbildung 12) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Bis zum Boden reichende 
   Fenster (direkte Sicht auf 
   LKW Ladung) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Bei Blendung durch Sonnenlicht 
   Blendschutzfolien auf Fenster □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 500 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Toiletten 

 Hygiene .Mitarbeiter Toilette  
   (eine Toilette pro 15 Mitarbeiter) □ □ □ 
 Hygiene .Eine Kundentoilette □ □ □ 
 Hygiene .Nach Geschlechter getrennte 
   Toiletten bei mindestens 
   5 Männern und mindestens 
   5 Frauen □ □ □ 
 Hygiene .Die Hälfte der für die Männer 
   vorgesehenen Toiletten kann 
   durch Pissoirs ersetzt werden □ □ □ 
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 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Hygiene .Lichte Höhe für Toiletten 
   mindestens 2,0 m  □ □ □ 
 Hygiene .Mindestens eine Toilette 
   pro Arbeitsstätte ist barrierefrei 
   auszustatten (ÖNORM B 1600) □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Waschplatz 

 Hygiene .Eine Waschplatz für je fünf 
   Mitarbeiter, die die Arbeit 
   gleichzeitig beenden □ □ □ 
 Hygiene .Mindestens ein Waschplatz 
   pro Arbeitsstätte ist barrierefrei 
   auszustatten (ÖNORM B 1600) □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 
 
 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              24  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Duschen 

 Hygiene .Eine Dusche für je fünf 
   Mitarbeiter, die die Arbeit 
   gleichzeitig beenden □ □ □ 
 Hygiene .Raumtemperatur  
   ohne Duschen 21°C □ □ □ 
 Hygiene .Raumtemperatur  
   mit Duschen 21°C □ □ □ 
 Hygiene .Lichte Höhe für Duschräume 
   Mindestens 2,0 m  □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Umkleideraum 

 Hygiene .Eigener Umkleideraum  
   und Kleiderkasten für 
   verschmutzte Arbeitsbekleidung 
   (schwarze Kaue) □ □ □ 
 Hygiene .Eigener Umkleideraum  
   und Kleiderkasten für 
   Straßenbekleidung 
   (weiße Kaue)   □ □ □ 
 Hygiene .Schwarze Kaue und weiße Kaue 
   sind bei zukünftigen Neubauten 
   durch Duschen zu trennen  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Hygiene .Lichte Höhe für Umkleideräume 
   mindestens 2,0 m  □ □ □ 
 Hygiene .Raumtemperatur  
   für Umkleideräume 21°C □ □ □ 
 Hygiene .Für jeden Mitarbeiter, der 
   gleichzeitig auf den 
   Umkleideraum angewiesen 
   ist, mindestens 0,6 m² feie 
   Bodenfläche   □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Trockenraum 

 Hygiene .Eigener Trockenraum für 
   nasse Arbeitsbekleidung mit 
   Be- und Entlüftung   □ □ □ 
 Hygiene .Eigener Trockenraum für  
   Arbeitsschuhe mit  
   Be- und Entlüftung  □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Aufenthaltsraum 

 Umgebungsklima .Lichte Höhe für Aufenthaltsräume 
   mindestens 2,5 m  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Raumtemperatur für Aufenthaltsräume 
   mindestens 21°C  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Fläche der Aufenthaltsräume 
   pro Mitarbeiter mindestens 1,0 m²□ □ □ 
 Umgebungsklima .Eine Sitzgelegenheit 
   pro Mitarbeiter □ □ □ 
 Umgebungsklima .Eine ausreichend großer Tisch □ □ □ 
 Verpflegung .Eine Kochgelegenheit □ □ □ 
 Verpflegung .Eine Mikrowelle □ □ □ 
 Verpflegung .Ein Kühlschrank □ □ □ 
 Verpflegung .Eine Abwasch □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 

 Stationärer Container als vorübergehender Arbeitsraum 

 Umgebungsklima .Lichte Höhe von mindestens 
   2,5 m □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche mindestens 
   4,0 m² pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche für jede weitere 
   Person mindestens 5,0 m²  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Umgebungsklima .Freies Volumen des 
   Arbeitsraumes (nicht durch 
   Einbauten verringert) pro Person  
   mindestens 10,0 m³  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 500 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
Gesetze, Normen und Vorschriften: 
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 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

3.3.3 Aufbereitungsanlage 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Betonbau 
 Einsturz .Gutachten 
   „Statische Belastung“ □ □ □ 
 Einsturz .Gutachten 
   „Dynamische Belastung“ □ □ □ 
 Einsturz .Kontrollbericht vom Statiker 
   mindestens alle 15 Jahre □ □ □ 
 Einsturz .Augenscheinskontrolle mit 
   Protokoll durch den 
   Betriebsleiter mindestens 
   einmal pro Jahr □ □ □ 
 
Stahlbau 
 Allgemeines 

 Einsturz .Gutachten 
   „Statische Belastung“ □ □ □ 
 Einsturz .Gutachten 
   „Dynamische Belastung“ □ □ □ 
 Einsturz .Kontrollbericht vom Statiker 
   mindestens alle 15 Jahre □ □ □ 
 Einsturz .Augenscheinskontrolle mit 
   Protokoll durch den 
   Betriebsleiter mindestens 
   einmal pro Jahr □ □ □ 
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 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Anschlagpunkte für 
   Höhensicherungsgeräte bei 
   denjenigen Arbeitsplätzen, 
   wo es keine gesicherte  
   Arbeitsplattform mit Geländer 
   gibt □ □ □ 
 

 Plattformen 

 Absturz .Bei Plattformen ab einer 
   Absturzhöhe von 1 m ist 
   Geländer mit einem Handlauf, 
   Mittelwehr und Fußwehr zu 
   montieren (Abbildung 15) □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen sollten 
   unter dem Auslösewert von 0,5 m/s² 
   sein bezogen auf eine  
   Expositionsdauer von 8 Stunden  □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen dürfen 
   den Expositionsgrenzwert von 
   1,15 m/s² bezogen auf eine 
   Expositionsdauer von 
   8 Stunden keinesfalls 
   überschreiten  □ □ □ 
 
 Stiegen 

 Stolpern .Höhe der Stufen max. 18 cm □ □ □ 
 Stolpern .Auftrittsbreite der Stufen 
   mindestens 26 cm □ □ □ 
 Absturz .Podeste nach max. 20 Stufen □ □ □ 
 Absturz .Länge des Podestes vor Türen 
    mindestens Türblattbreite □ □ □ 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              30  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz  .Bei Stiegen mit mehr als  
    4 Stufen ein fester Handlauf □ □ □ 
 Absturz  .Bei Stiegenbreite von mehr als 
    1,2 m Handlauf links und rechts □ □ □ 
 Absturz .Auf freien Seiten von Stiegen  
   und Stiegenabsätzen sind  
   mindestens 1 m hohe Geländer 
   mit Mittelstange anzubringen 
   (Abbildung 7) □ □ □ 
 Stolpern .Markierung der Stufen mit 
   Signalfarbe (Abbildung 9) □ □ □ 
 Ausrutschen .Anbringen von  
   rutschhemmenden Klammern 
   (Abbildung 10) □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen sollten 
   unter dem Auslösewert von 0,5 m/s² 
   sein bezogen auf eine  
   Expositionsdauer von 8 Stunden  □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen dürfen 
   den Expositionsgrenzwert von 
   1,15 m/s² bezogen auf eine 
   Expositionsdauer von 
   8 Stunden keinesfalls 
   überschreiten  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Festverlegte Leitern 

 Absturz .Festverlegte Leitern müssen 
   um mindestens 1,0 m über die 
   Einstiegs- bzw. Ausstiegsstelle 
   hinausragen □ □ □ 
 Absturz .Festverlegte Leitern müssen 
   beim Ausstieg eine  
   Haltevorrichtung haben 
   (Abbildung 19) □ □ □ 
 Absturz .Festverlegte Leitern müssen 
   Bei der Einstiegs- bzw. 
   Ausstiegsstelle eine 
   Absturzsicherung haben 
   (z.B. Drehstab) □ □ □ 
 Absturz .Leitern mit über 5,0 m Länge 
   müssen einen Rückenschutz  
   ab 2,5 m Höhe haben 
   (Abbildung 16) □ □ □ 
 Absturz .Leitern über Bühnen und 
   Podesten müssen einen 
   Rückenschutz  
   ab 2,0 m Höhe haben □ □ □ 
 Absturz .Ist ein Absturz über das 
   Geländer von Bühnen und 
   Podesten möglich, so ist der 
   Rückenschutz durch 
   Verbindungsstäbe zu 
   Verlängern (Abbildung 16)  □ □ □ 
 Absturz .Schlupfweite der  
   Rückensicherung zwischen 
   60 cm und 75 cm □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Rückensicherung aus 
   mindestens drei vertikal 
   verlaufenden Stäben □ □ □ 
 Absturz .Rückensicherung aus 
   mindestens einem Querring 
   bei jeder fünften Sprosse □ □ □ 
 Absturz .Leitern sind in Abständen 
   von höchstens 10 m durch 
   Plattformen zu unterteilen 
   (Abbildung 19) □ □ □ 
 
Aufgabebunker 
 Absturz .Abdeckvorrichtung gegen 
   Unbeabsichtigtes Hineinfallen in 
   den Bunker □ □ □ 
 Absturz .Fix montierte Leiter □ □ □ 
 Absturz .Mobile Arbeitsplattform mit 
   Geländer (Handlauf, 
   Mittelwehr, Fußwehr) fixierbar 
   im Aufgabebunker □ □ □ 
 Absturz .Anschlagspunkte für das 
   Sicherungsseil □ □ □ 
  .Sicherheitsgeschirr □ □ □ 
  .Sicherungsseil □ □ □ 
  .Fixiervorrichtungen (Fallstopper) □ □ □ 
  .Bergevorrichtungen (Seilwinde) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Warnschild „Arbeiten in Bunker“ □ □ □ 
 Verschüttet werden .Versperren der Zufahrt mit  
   Schranken, Kette, Fahrzeug □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Verschüttet werden .Arbeiten im Aufgabebunker 
   grundsätzlich nur zu zweit 
   durchführen □ □ □ 
 Verschüttet werden .Bei Arbeiten im Aufgabebunker 
   müssen Mitarbeiter einen 
   Freigabeschein für 
   „Einstieg in Behälter“ haben □ □ □ 
 Ersticken .Messgerät zur Überwachung der 
   Luftqualität im Bunker (z.B. Gehalt 
   an Sauerstoff, Stickstoff, 
   Kohlendioxid, Kohlenmonoxid) □ □ □ 
 Ersticken .Belüftungseinrichtung □ □ □ 
 Ersticken .Absaugeinrichtung □ □ □ 
 Ersticken .Atemschutzgeräte □ □ □ 
 Elektrischer Strom .Fehlstromschutzeinrichtung 
   < 30mA zur Verfügung stellen 
   (Abbildung 20) □ □ □ 
 Stromschlag .Elektro-Werkzeuge 
   mit Schutzkleinspannung 25 V □ □ □ 
 Stromschlag .Elektro-Werkzeuge 
   mit Schutztrennung □ □ □ 
 Stromschlag .Trenntransformator □ □ □ 
 Explosion .Ex-geschütztes 
   Elektro-Werkzeug □ □ □ 
 Zu wenig natürliches Licht .Künstliche Beleuchtung mit 
   mindestens 100 Lux □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Vorlaufzeit der Anlaufwarnung 
   (z.B. Hupe, Lichtsignal) 
   ca. 30 Sekunden  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Förderband 
 Quetschung  .Feststehendes Schutzgitter 
   - nur mit Werkzeug demontierbar - 
   bei Antriebstrommel, Umlenktrommel 
   und Obergurtrollen 
   (Einzugsstelle darf bei  
   montiertem Schutzgitter nicht 
   erreicht werden können; 
   (Abbildung 29, Abbildung 30)  □ □ □ 
 Quetschung .Bei Entfernung des  
   Schutzgitters ist die Maschine 
   mit dem Hauptschalter  
   auszuschalten und mit einer 
   Vorhängeschlosssperre zu 
   sichern (Abbildung 27) □ □ □ 
 Quetschung .Bewegliche Schutzgitter mit 
   Endschalter, wenn dieses 
   mehr als einmal pro Schicht 
   entfernt werden muss 
   (Einzugsstelle darf bei 
   geschlossenem Schutzgitter nicht 
   erreicht werden können; 
   Abbildung 29, Abbildung 30, 
   Abbildung 28) □ □ □ 
 Quetschung .Endschalter bei beweglichem 
   Schutzgitter mit der 
   Steuerungskategorie 3 
   (Abbildung 28) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Quetschung .Bei Neubauten Montage eines 
   versperrbaren Hauptschalters  
   direkt bei einem Anlagenteil 
   (Entfernung gefährliche  
   Maschine-versperrbarer 
   Hauptschalter: max. 50 m bzw. 
   mindestens ein Hauptschalter 
   pro Betriebsebene in einer 
   Sieb- und Brechanlage) 
   (Abbildung 27) □ □ □ 
 Quetschung .Akustischer und Optischer Alarm 
   ca. 30 Sekunden vor dem 
   Start des Förderbandes □ □ □ 
 Quetschung .NOTAUS-Schalter in Reichweite 
   bei der Umlenk- und 
   Antriebstrommel □ □ □ 
 Quetschung .Auf der Seite des Steges  
   entlang des gesamten 
   Förderbandes eine Reißleine 
   (Abbildung 23) □ □ □ 
 Quetschung .Schutzabdeckung für  
   Untergurtrollen bis 2,5 m Höhe 
   (Abbildung 23) □ □ □ 
 Quetschung .Bei klebrigem Material  
   flexible Verkleidung für  
   Untergurtrollen verwenden 
   (Abbildung 23) □ □ □ 
 Quetschung .Lauf-, Antriebs- und Umlenkrollen 
   farbig markieren (Abbildung 25) □ □ □ 
 Absturz .Ab einer Förderbandbreite von 
   800 mm zwei Laufstege □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Laufstege mit Geländer mit 
   Handlauf, Mittelwehr, Fußwehr 
   (Abbildung 15) □ □ □ 
 Absturz .Arbeitsplattformen mit Geländer 
   Handlauf, Mittelwehr, Fußwehr □ □ □ 
 Absturz .Anschlagpunkte für das Fixieren 
   von Höhensicherungsgeräten □ □ □ 
 Sehbedingungen .Künstliche Beleuchtung mit 
   mindestens 100 Lux □ □ □ 
 Stromschlag .Isolierung elektrische Leitungen □ □ □ 
 Stromschlag .Erdung aller metallischen Teile □ □ □ 
 Brand .Feuerbeständige Abdeckung 
   für Kunststoffteile bei 
   Heißarbeiten (z.B. Schweißen) □ □ □ 
  .Erdung aller metallischen Teile □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Auffangvorrichtung für Steine, 
   Sand etc. über Straßen, 
   Gehwegen, Fahrwegen 
   (z.B. Rutschen, Netze) □ □ □ 
 Sturz .Brücken über Stetigförderer □ □ □ 
 Staub .Förderbänder im Bereich 
   des Obertrums sind im Fall 
   einer Behördenvorschrift 
   abzudecken (Abbildung 21) □ □ □ 
 Staub .Bei Förderbändern im Bereich 
   von Übergaben sind im Fall 
   einer Behördenvorschrift 
   staubvermindernde Maßnahmen 
   vorzusehen (z.B. Benebelung, 
   Absaugung) 
   (Abbildung 26, Abbildung 35) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Bühnen, Stege, Wege sind mit 
   Handlauf, Mittelwehr, Fußwehr 
   auszustatten (Abbildung 31) □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Markierung des Stahlbaus 
   (z.B. Träger, Stützen) von 
   Förderbändern in der Nähe von 
   Verkehrswegen  
   (z.B. schwarz/gelb) 
   (Abbildung 39) □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Höhenangaben bei 
   Verkehrswegen unter dem 
   Förderband (Abbildung 39) □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Anfahrschutz bei Stützen 
   (z.B. mit Betonsockel) □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Vorlaufzeit der Anlaufwarnung 
   (z.B. Hupe, Lichtsignal) 
   ca. 30 Sekunden  □ □ □ 
 Lärm .Lärmexposition bei 
   Übergabestellen < 80 dBA 
   bezogen auf eine Expositions- 
   dauer von 8 Stunden □ □ □ 
 Lärm .Kennzeichnung von Bereichen 
   mit einer Lärmemission 
   über 80 dBA mit Piktogrammen 
   „Gehörschutztragepflicht“ □ □ □  
 
Siebanlage 
 Absturz .Bühnen, Stege, Wege sind mit 
   Handlauf, Mittelwehr, Fußwehr 
   auszustatten (Abbildung 31) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Mobile Arbeitsplattform für die 
   Siebinstandhaltung 
   (Abbildung 32) □ □ □ 
 Staub .Förderbänder im Bereich 
   der Übergabe sind abzusaugen 
   (Abbildung 26) □ □ □ 
 Lärm .Lärmexposition außerhalb des 
   Siebes < 80 dBA 
   bezogen auf eine Expositions- 
   dauer von 8 Stunden □ □ □ 
 Lärm .Kennzeichnung von Bereichen 
   mit einer Lärmemission 
   über 80 dBA mit Piktogrammen 
   „Gehörschutztragepflicht“ □ □ □  
 Bewegte Maschinenteile .Vorlaufzeit der Anlaufwarnung 
   (z.B. Hupe, Lichtsignal) 
   ca. 30 Sekunden  □ □ □ 
 
Brecher 
 Absturz .Beim Einlauf des Backenbrechers ist ein 
   Hydraulikmeißel zur 
   Störungsbeseitigung 
   vorzusehen (Abbildung 33) □ □ □ 
 Wegfliegende Teile .Schutzvorrichtung gegen 
   wegfliegende Teile 
   (Abbildung 33) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Staub .Bei Brechern im Bereich 
   von Übergaben sind im Fall 
   einer Behördenvorschrift 
   staubvermindernde Maßnahmen 
   vorzusehen (z.B. Benebelung, 
   Absaugung) 
   (Abbildung 26, Abbildung 33, 
   Abbildung 35) □ □ □ 
 Lärm .Lärmimmission außerhalb 
   des Brechers < 80 dBA □ □ □ 
 Absturz .Bühnen, Stege, Wege sind mit 
   Handlauf, Mittelwehr, Fußwehr 
   auszustatten (Abbildung 31) □ □ □ 
 Quetschung .Bei Neubauten Montage eines 
   versperrbaren Hauptschalters  
   direkt bei einem Anlagenteil 
   (Entfernung gefährliche  
   Maschine-versperrbarer 
   Hauptschalter: max. 50 m bzw. 
   mindestens ein Hauptschalter 
   pro Betriebsebene in einer 
   Sieb- und Brechanlage) 
   (Abbildung 27) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Quetschung .Beim Brechergehäuse 
   Endschalter der 
   Steuerungskategorie 3 mit 
   Zuhaltung so in die 
   Steuerung integrieren, 
   dass ein Öffnen des 
   Brechergehäuses erst bei 
   Brecherstillstand möglich ist 
   (Typ B nach § 44 MSV) 
   (Abbildung 28) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Künstliche Beleuchtung mit 
   mindestens 100 Lux □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Vorlaufzeit der Anlaufwarnung 
   (z.B. Hupe, Lichtsignal) 
   ca. 30 Sekunden  □ □ □ 
 
Unterirdischer Tunnel 
 Ersticken .Bei Neubauten müssen  
   unterirdische Tunnels  
   unter Halden einen 
   zweiten Notausgang haben 
   (Abbildung 34)  □ □ □ 
 Ersticken .Bei alten Tunnels mit 
   Fluchtwegslängen unter 40 m 
   sind die Notausgänge gegen  
   Verschütten zu sichern 
   (z.B. mit Stützmauern auf der 
   Tunnelschale im 
   Notausgangsbereich) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Ersticken .Bei alten Tunnels mit 
   Fluchtwegslängen über 40 m 
   und nur mit einem Ausgang 
   sind Notausgänge zu bauen □ □ □ 
 Betreten durch Unbefugte .Unterirdische Tunnel  
   unter Halden müssen mit einer 
   Tür verschlossen werden, die 
   nach außen aufgeschlagen wird 
   (Abbildung 34)  □ □ □ 
 Betreten durch Unbefugte .Türen dürfen nicht von außen 
   verschüttet werden können 
   (Abbildung 34)  □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Vorlaufzeit der Anlaufwarnung 
   (z.B. Hupe, Lichtsignal) 
   ca. 30 Sekunden  □ □ □ 
 Fluchtwege .Bei Neubauten Breite 
   mindestens 1,2 m □ □ □ 
 Fluchtwege .Kennzeichnung durch 
   selbstleuchtende Schilder □ □ □ 
 Gesicherter Fluchtbereich .Vom am weitest entfernten  
   Punkt nach höchstens 
   40 m zu erreichen □ □ □ 
 Notausgänge .Breite mindestens 0,9 m □ □ □ 
 Notausgänge .Müssen jederzeit leicht und ohne  
   fremde Hilfsmittel von innen 
   auf die geforderte Mindestbreite 
   geöffnet werden können □ □ □ 
 Notbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit der 
   Beleuchtung der 
   Fluchtwegsmarkierung auch bei 
   Stromausfall □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Sicherheitsbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit der  
   Sicherheitsbeleuchtung für 
   Arbeitsräume und Fluchtwege, 
   die nicht natürlich belichtet sind, 
   muss auch bei Stromausfall 
   gegeben sein □ □ □ 
 
Silo 
 Fahrzeugbewegung .Radabweiser bei Stützen 
   von Silos (Abbildung 36) □ □ □ 
 Absturz .Hilfseinrichtungen zur 
   Unterstützung des 
   Materialflusses 
   (z.B. Rüttler, Luftkanonen, 
   Dampf, Druckluft) □ □ □ 
 Staub .Selbsttätig wirkende 
   Abschaltventile bei Überfüllung 
   oder zu hohem Einblasdruck □ □ □ 
 Absturz .Laufstege und Plattform am Silo 
   mit Handlauf, Mittelwehr, Fußwehr 
   (Abbildung 31, Abbildung 36) □ □ □ 
 Absturz .Automatisch verfahrbare 
   Arbeitsplattform im Silo 
   (Abbildung 37) □ □ □ 
 Lärm .Pneumatisch befüllbare Silos 
   (z.B. Körnung 0/2) sind mit  
   Piktogrammen 
   „Gehörschutztragepflicht“ 
   zu kennzeichnen □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Staub .Pneumatisch befüllbare Silos 
   (z.B. Körnung 0/2) sind mit  
   „Staubmaskentragepflicht“ zu  
   kennzeichnen □ □ □ 
 Staub .Pneumatisch befüllbare Silos 
   (z.B. Körnung 0/2) sind mit  
   „Schutzbrillentragepflicht“ zu  
   kennzeichnen □ □ □ 
 Verschüttet werden .Arbeiten im Silo 
   grundsätzlich nur zu zweit 
   durchführen □ □ □ 
 Verschüttet werden .Bei Arbeiten im Silo 
   müssen Mitarbeiter einen 
   Freigabeschein für 
   „Einstieg in Behälter“ haben □ □ □ 
 
Transformator 
 Elektrischer Strom .Alle spannungsführenden Teile 
   müssen verdeckt sein □ □ □ 
 Unbefugter Zutritt .Verschließbare Türe □ □ □ 
 Unbefugter Zutritt .Kennzeichnung 
   „Zutritt nur durch Elektrofachkraft“□ □ □ 
 
Steuerraum 
 Allgemeines 

 Umgebungsklima .Grundfläche mindestens 8,0 m² □ □ □ 
 Umgebungsklima .Raumhöhe mindestens 2,5 m □ □ □ 
 Sehbdingungen .Eindeutige Kennzeichnung der 
   Schalteinrichtungen 
   (Abbildung 38) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Arbeitsräume 
 Umgebungsklima .Lichte Höhe von mindestens 
   3,0 m □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche mindestens 
   8,0 m² pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche für jede weitere 
   Person mindestens 5,0 m²  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Freies Volumen des 
   Arbeitsraumes (nicht durch 
   Einbauten verringert) pro Person  
   mindestens 15,0 m³  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Für jede gleichzeitig anwesende 
   Person zusätzlich 
   mindestens 10,0 m²  □ □ □ 
 Belichtung .Lichteintrittsflächen 
   mindestens 10 % der 
   Bodenfläche des Raumes  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Vom Arbeitsplatz 
   Sichtverbindung ins Freie 
   Fensterfläche mindestens 5 % 
   der Bodenfläche des Raumes  □ □ □ 
 Luftqualität .Natürliche Lüftung: wirksamer 
   Lüftungsquerschnitt 
   mindestens 2 % der Bodenfläche□ □ □ 
 Luftqualität .Natürliche Lüftung: bei Raumtiefe 
   von mehr als 10 m muss 
   Querlüftung möglich sein 
   (z.B. durch zwei 
   gegenüberliegende Fenster) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Umgebungsklima .Lufttemperatur zwischen 19°C 
   und 25°C □ □ □ 
 Umgebungsklima .Alle Fenster sind mit 
   Außenjalousien auszustatten □ □ □ 
 Umgebungsklima/Staub .Klimaanlage mit PM 2,5 Filter □ □ □ 
 Umgebungsklima/Staub .Luftansaugung auf der 
   staubabgewandten Seite □ □ □ 
 Umgebungsklima .Luftgeschwindigkeit am 
   Arbeitsplatz max. 0,10 m/s □ □ □ 
 Sehbedingungen .Allgemeinbeleuchtung 
   im Raum 100 Lux (gemessen 
   0,85 m über dem Boden) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Leuchten im Arbeitsraum 
   parallel zur Fensterfront □ □ □ 
 Sehbedingungen .Lichtfarben der Leuchtstofflampen 
   neutralweiß bis warmweiß □ □ □ 
 Sehbedingungen .Leuchtstofflampen sind 
   flimmer- und flackerfrei □ □ □ 
 Hygiene .Trink- und Waschwasser sind 
   zur Verfügung zu stellen □ □ □ 
 Elektrischer Strom .Pläne aller oberirdischen Kabeln 
   am Werksgelände □ □ □ 
 Elektrischer Strom .Pläne aller unterirdischen Kabeln 
   am Werksgelände □ □ □ 
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Gesetze, Normen und Vorschriften: 

ASchG, AStV, AM-VO, MSV, VEXAT, VOLV, Prüflisten, PHB, HSA 
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3.3.4 Abbau 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Allgemeines 
 Verschüttet werden .Bruchwand nicht höher 
   als 10,0 m (Ausnahme 
   Bewilligung durch 
   Berghauptmannschaft) □ □ □ 
 Verschüttet werden .Maschinelles Wegladen unter 
   der Abbauwand bis zu einer 
   maximalen Höhe von 30 m 
   (Abbildung 43) □ □ □ 
 Absturz .Geländekanten sind mit einem 
   Schutzwall mit einer Höhe von 
   mindestens 1,5 m oder dem 
   Radius des größten Rades 
   zu sichern unter der Voraussetzung, 
   dass bis zur Geländekante das 
   Material im natürlichen 
   Böschungswinkel ansteht 
   (Abbildung 41, Abbildung 43,  
   Abbildung 44)  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Sicherung von Geländekanten 
   bei ebenen Fahrwegen 
   im Festgesteinsabbau mit 
   Wasserbausteinen (Abstand 
   Geländekante-Wasserbaustein: 
   mindestens 5,0 m unter der 
   Voraussetzung, dass 
   dass bis zur Geländekante das 
   Material im natürlichen 
   Böschungswinkel ansteht 
   (Abbildung 41, Abbildung 43, 
    Abbildung 44) □ □ □ 
 Betreten durch Unbefugte .Schranken bei Zufahrten □ □ □ 
 Betreten durch Unbefugte .Verschließbare Tore bei 
   Zufahrten □ □ □ 
 Betreten durch Unbefugte .Einzäunung des 
   Betriebsgeländes mit einem 
   Zaun (Höhe: mind. 2,0 m) oder 
   Erdwall (Höhe: mind. 3,0 m) □ □ □ 
 Betreten durch Unbefugte .Verbotsschilder an der 
   Grenze des Bergbaugebietes 
   auf Sichtdistanz: 
   „ACHTUNG Bergbaugebiet! 
   Absturzgefahr! 
   Betreten verboten! 
   Eltern haften für ihre Kinder!“ □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Betreten durch Unbefugte .Verbotsschilder bei allen  
   Zufahrten und Wegen zum 
  Bergbaugebiet: 
   „ACHTUNG Bergbaugebiet! 
   Absturzgefahr! 
   Betreten verboten! 
   Eltern haften für ihre Kinder!“ □ □ □ 
 Betreten durch Unbefugte .Bei allen Wegen, die bei der 
   Abbaukante (ca. 0-50 m) 
   vorbeiführen mindestens 15 m 
   von der Abbaukante entfernt: 
   „ACHTUNG Bergbaugebiet! 
   Absturzgefahr! 
   Betreten verboten! 
   Eltern haften für ihre Kinder!“ □ □ □ 
Trockener Lockergesteinsabbau 
 Verschüttet werden .Im Hochschnitt darf die  
   Wandhöhe die Reichhöhe 
   des Radladers nicht mehr 
   als 1,0 m überschreiten 
   (Abbildung 39) □ □ □ 
 Absturz .Im Tiefschnitt darf der 
   Böschungswinkel 60° nicht 
   überschreiten (Abbildung 39) □ □ □ 
 Absturz .Böschungswinkel wird von der 
   Behörde vorgegeben oder 
   Einholung eines 
   Bodengutachtens wegen 
   Böschungswinkel bei 
   Überschreitung des 
   Böschungswinkels □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Böschungswinkel bei weichem 
   Boden bis 45° (Abbildung 41) □ □ □ 
 Absturz .Böschungswinkel bei halbfestem 
   Boden bis 60° (Abbildung 41) □ □ □ 
 Absturz .Böschungswinkel bei  
   Fels bis 80° (Abbildung 41) □ □ □ 
 Absturz .Abstand der Fahrzeuge von 
   der Geländekante > 0,60 m 
   bis 12 t Gesamtgewicht, wenn 
   das Material im natürlichen 
   Böschungswinkel ansteht 
   (Abbildung 41) □ □ □ 
 Absturz .Abstand der Fahrzeuge von 
   der Geländekante > 1,00 m 
   12 t-40t Gesamtgewicht, wenn 
   das Material im natürlichen 
   Böschungswinkel ansteht 
   (Abbildung 41) □ □ □ 
 
Nasser Lockergesteinsabbau 
 Absturz .Böschungswinkel wird von der 
   Behörde vorgegeben oder 
   Einholung eines 
   Bodengutachtens wegen 
   Böschungswinkel bei 
   Überschreitung des 
   Böschungswinkels □ □ □ 
 Absturz .Böschungswinkel bei 
   nichtbindigem oder weichem 
   Boden bis 45° (Abbildung 40) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Böschungswinkel bei steifem 
   oder halbfestem Boden bis 60° 
   (Abbildung 40) □ □ □ 
 Absturz .Böschungswinkel bei  
   Fels bis 80° (Abbildung 40) □ □ □ 
 Absturz .Abstand der Fahrzeuge von 
   der Geländekante > 1,0 m 
   bis 12 t Gesamtgewicht, wenn 
   das Material im natürlichen 
   Böschungswinkel ansteht 
   (Abbildung 40) □ □ □ 
 Absturz .Abstand der Fahrzeuge von 
   der Geländekante > 2,00 m 
   bei 12 t-40t Gesamtgewicht, wenn 
   das Material im natürlichen 
   Böschungswinkel ansteht 
   (Abbildung 40) □ □ □ 
 
Festgesteinsabbau 
 Absturz .Beräumen der Abbruchwand 
   von oben unter Einhaltung eines 
   Sicherheitsabstandes von der 
   Geländekante; 
   der Sicherheitsabstand ist 
   durch ein Bodengutachten 
   oder durch die Behörde 
   festzulegen (insbesondere 
   unter der Berücksichtigung von 
   Gleitflächen) □ □ □ 
 Absturz .Beräumen mit ferngesteuertem 
   Bagger (Abbildung 42)  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Herabfallende Gegenstände .Bagger nimmt beim Wegladen 
   den größtmöglichen 
   Sicherheitsabstand 
   zum gesprengtem Material ein 
   (Bagger soll von herabfallenden 
   Steinen nicht getroffen werden 
   können)(Abbildung 42) □ □ □ 
 

Gesetze, Normen und Vorschriften: 

BPV, PHB, Vehicle Falls, Face, Grubenwand, UVP 
 
Anmerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3.3.5 Fahrwege, Gehwege und Halden 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Fahrwege 
 Absturz .Mindestbreite der Fahrbahn bei 
   Einbahn: 
   Doppelte Fahrzeugbreite 
   (Abbildung 6) □ □ □ 
 Absturz .Mindestbreite der Zufahrt zum 
   Aufgabetrichter: 
   Doppelte Fahrzeugbreite 
   (Abbildung 6) □ □ □ 
 Absturz .Mindestbreite der Fahrbahn bei 
   Gegenverkehr: 
   3,5 x Fahrzeugbreite 
   (Abbildung 6) □ □ □ 
 Absturz .Maximale stellenweise Neigung 
   der Fahrwege 10 %  □ □ □ 
 Absturz .Fahrwege sind mit 
   Erdwällen zu sichern 
   (Mindesthöhe 1,5 m; 
   sonst Höhe des größten 
   Radradius)(Abbildung 44) □ □ □ 
 Absturz .Fahrwege sind innerhalb des 
   sicheren Böschungsbereiches 
   anzulegen (Abbildung 44) □ □ □ 
  .Beleuchtungsstärke bei 
   Rangierplätzen, Parkplätzen, 
   Wartebereiche, Kreuzungen, 
   Umschlagplätze, Verladung, 
   vor Gebäuden etc. 
   mindestens 20 Lux  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Fahrzeugbewegung .Ampelregelung (rot-grün) vor 
   der Waage bei stark 
   frequentierten Kreuzungen etc.  □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Kennzeichnung ab einer Steilheit 
   von 5 % □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Geschwindigkeitsangabe 
   15 km/h entlang der Fahrwege 
   ca. einmal pro 300 m □ □ □ 
 Toter Winkel .Verkehrsspiegel bei 
   unübersichtlichen Stellen □ □ □ 
  .Einbahnschilder und 
   Schild „Einfahrt verboten!“ □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Bagger nimmt beim Wegladen 
   den größtmöglichen 
   Sicherheitsabstand 
   zum gesprengtem Material ein 
   (Bagger soll von herabfallenden 
   Steinen nicht getroffen werden 
   können)(Abbildung 42) □ □ □ 
 Staub .Bei Oberflächenbefestigung der 
   Fahrwege mit Asphalt oder 
   Beton regelmäßige Reinigung 
   mit Kehrmaschine □ □ □ 
 Staub .Unbefestigte Fahrwege 
   regelmäßig mit einem 
   Spritzwagen benetzen □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Gehwege 
 Fahrzeugbewegung .Gehwege sind mit physischen 
   Barrieren (z.B. Betonleitwände) 
   oder zumindest mit einer  
   Bodenmarkierung optisch vom 
   Fahrweg zu trennen □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Gehwege sind von Parkplätzen 
   zu Sozialgebäuden, zu  
   Werkstätten, zu den Anlagen 
   bzw. bei anderen häufig von 
   Fußgängern begangenen Wegen 
   vorzusehen □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Breite des Gehweges 
   mindestens 1,25 m □ □ □ 
 
Halden 
 Absturz .Vermeidung von 
   Böschungsbrüchen bei 
   Fahrwegen durch 
   Berücksichtigung des 
   natürlichen Böschungswinkels 
   (Abbildung 41, Abbildung 44, 
   Abbildung 45) □ □ □ 
 Absturz .Höhe des Anschlages bei der 
   Kippstelle mindestens 
   1/3 des Raddurchmessers 
   (z.B. flexibler Anfahrschutz) 
   (Abbildung 46, Abbildung 47) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Sind feste Anschläge nicht 
   möglich, dann hat die 
   Abkippstelle 5,0 m vor der 
   Geländekante zu sein 
   (Abbildung 46) □ □ □ 
 Absturz .Abschieben im rechten Winkel  
   zur Geländekante 
   (Abbildung 46) □ □ □ 
 Absturz .Bei hoher Standfestigkeit 
   abschieben mit Radlader 
   (Abbildung 46) □ □ □ 
 Absturz .Bei geringer Standfestigkeit 
   abschieben mit Schubraupe 
   (Abbildung 46) □ □ □ 
 
Gesetze, Normen und Vorschriften: 

UVP, BPV, PHB, HSA, BauV, Vehicle Falls, Face, Grubenwand 
 
Anmerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
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3.3.6 Werkstatt 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Allgemeines 
 Brand .Bei Neubauten 
   Sprinklereinrichtung □ □ □ 
 Brand .Bei bestehenden Gebäuden 
   sind Brandmelder einzubauen □ □ □ 
 Brand .Feuerlöscher (Abbildung 14) □ □ □ 
 Erste Hilfe .Erste Hilfe Kasten □ □ □ 
 Lichtkuppeln und Glasdächer .Im Brandfall nicht tropfen und 
   kein Freisetzen von toxischen 
   Gasen (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Lichtkuppeln und Glasdächer .Sicherung, wenn sie durch 
   Herabfallende Gegenstände 
   durchgeschlagen werden können □ □ □ 
 Fußböden .Im Brandfall kein Freisetzen 
   von toxischen Gasen 
   (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Wände .Durchsichtige Wände müssen 
   gekennzeichnet werden □ □ □ 
 Wände .Im Brandfall nicht tropfen und 
   kein Freisetzen von toxischen 
   Gasen (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Verkehrswege .Breite mindestens 1,0 m □ □ □ 
 Verkehrswege .Von der Arbeitsstätte 
   (z.B. Werkbank) nach  
   höchstens 10 m zu erreichen □ □ □ 
 Fluchtwege .Bei Neubauten Breite 
   mindestens 1,2 m □ □ □ 
 Fluchtwege .Flure, Korridore, Rampen,  
   Stiegen müssen aus feuerfesten 
   Materialien bestehen □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Fluchtwege .Kennzeichnung durch 
   selbstleuchtende Schilder □ □ □ 
 Gesicherter Fluchtbereich .Von der Arbeitsstätte (z.B. Werkbank) 
   nach höchstens 40 m 
   zu erreichen □ □ □ 
 Notausgänge .Breite mindestens 0,9 m □ □ □ 
 Notausgänge .Müssen jederzeit leicht und ohne  
   fremde Hilfsmittel von innen 
   auf die geforderte Mindestbreite 
   geöffnet werden können □ □ □ 
 Notbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit auch bei 
   Stromausfall □ □ □ 
 Sicherheitsbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit der  
   Sicherheitsbeleuchtung muss 
   auch bei Stromausfall gegeben 
   sein □ □ □ 
 Tabakrauch .Im gesamten Gebäude 
   ist das Rauchen verboten! 
   Schilder sind anzubringen □ □ □ 
 Türen .Brandtüren mit 
   Selbstschließmechanismus 
   ausstatten □ □ □ 
 Türen .Türen müssen gegen  
   unbeabsichtigte 
   Schließbewegung 
   mit Feststelleinrichtungen 
   geschützt sein 
   (z.B. bei Windangriff) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Türen .Automatische Türen müssen 
   mit Lichtschranken, 
   Bodenkontaktmatten 
   gesichert sein, damit durch die 
   Bewegung des Türblattes keine 
   Personen zu Schaden kommen □ □ □ 
 
Arbeitsräume 
 Umgebungsklima .Lichte Höhe von mindestens 
   3,0 m □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche mindestens 
   8,0 m² pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche für jede weitere 
   Person mindestens 5,0 m²  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Freies Volumen des 
   Arbeitsraumes (nicht durch 
   Einbauten verringert)  
   mindestens 15,0 m³ pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Für jede gleichzeitig anwesende 
   Person zusätzlich 
   mindestens 10,0 m²  □ □ □ 
 Belichtung .Lichteintrittsflächen 
   mindestens 10 % der 
   Bodenfläche des Raumes  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Vom Arbeitsplatz 
   Sichtverbindung ins Freie □ □ □ 
   Sichtbare Fensterfläche  
   mindestens 5 % der 
   Bodenfläche des Raumes  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Mangelnde Beleuchtung .Raumbeleuchtung: Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 100 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Beleuchtung der einzelnen 
   Arbeitsplätze mit z.B. Lampen, 
   Scheinwerfern; 
   Beleuchtungsstärke je nach 
   Tätigkeit zwischen 300 Lux 
   und 1.000 Lux 
   Beleuchtungsstärke □ □ □ 
 Luftqualität .Natürliche Lüftung: wirksamer 
   Lüftungsquerschnitt 
   mindestens 2 % der Bodenfläche □ □ □ 
 Luftqualität .Natürliche Lüftung: bei Raumtiefe 
   von mehr als 10 m muss 
   Querlüftung möglich sein 
   (z.B. durch zwei 
   gegenüberliegende Fenster) □ □ □ 
 Umgebungsklima .Lufttemperatur zwischen 19°C 
   und 25°C □ □ □ 
 Umgebungsklima .Alle Fenster sind mit 
   Außenjalousien auszustatten □ □ □ 
 Umgebungsklima/Staub .Klimaanlage mit PM 2,5 Filter □ □ □ 
 Umgebungsklima/Staub .Luftansaugung auf der 
   staubabgewandten Seite □ □ □ 
 Umgebungsklima .Luftgeschwindigkeit am 
   Arbeitsplatz max. 0,10 m/s □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Sehbedingungen .Allgemeinbeleuchtung 
   im Raum 100 Lux (gemessen 
   0,85 m über dem Boden) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Leuchten im Arbeitsraum 
   parallel zur Fensterfront □ □ □ 
 Sehbedingungen .Lichtfarben der Leuchtstofflampen 
   neutralweiß bis warmweiß □ □ □ 
 Sehbedingungen .Leuchtstofflampen sind 
   flimmer- und flackerfrei □ □ □ 
 Hygiene .Trink- und Waschwasser sind 
   zur Verfügung zu stellen □ □ □ 
 Explosion .Bei ortsfesten 
   Gasverbrauchseinrichtungen 
   (z.B. Flüssiggasheizung) 
   bis 1.000 m³ Rauminhalt 
   maximal 1 Versandbehälter mit 
   33 kg oder 2 Versandbehälter 
   mit je 15 kg Füllmenge □ □ □ 
 Explosion .Eigener abgeschirmter Bereich 
   mit Absaugung, in dem mit 
   Arbeitsstoffen mit einem 
   Flammpunkt unter 55°C 
   gearbeitet werden kann 
   (Abbildung 48)  □ □ □ 
 Explosion/Vergiftung .Gefahrstoffe sind in 
   Originalgebinden, speziellen 
   Lagertanks, Behälter in 
   Auffangwannen zu lagern 
   (Abbildung 49)  □ □ □ 
 
 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              62  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Explosion/Vergiftung .Persönliche Schutzausrüstung 
   für den Umgang mit 
   Gefahrenstoffen: 
   Augenschutz, geschlossene 
   Kleidung und Schürzen, 
  Schutzhandschuhe 
   (Abbildung 49)  □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Spezialtaschen für Werkzeug 
   das am Mann getragen wird □ □ □ 
 Ergonomie .Kraftbetriebene Hebezeuge 
   (Abbildung 50, Abbildung 51) □ □ □ 
 Ergonomie .Karren 
   (Abbildung 50, Abbildung 51) □ □ □ 
 Ergonomie .Höhenverstellbare 
   Arbeitstische 
   (Abbildung 50, Abbildung 51) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Kennzeichnung von Seilen, 
   Ketten, Chemiefaserbändern 
   (Abbildung 52) □ □ □ 
 Absturz .Montagegrube abdecken 
   (Abbildung 53) □ □ □ 
 Quetschung .Unbeabsichtigtes Absinken der 
   Kippmulde formschlüssig sichern 
   (Abbildung 53, Abbildung 54) □ □ □ 
 Umkippen .Fahrzeug mit Unterstellböcken 
   sichern (Abbildung 53) □ □ □ 
 Ersticken .Abgase mit Schlauch ins Freie 
   leiten (Abbildung 53) □ □ □ 
 Brand .Putzlappen in luftdichtem 
   Behälter entsorgen 
   (Abbildung 53) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Sichere Zugangsmöglichkeiten 
   wie z.B. Treppen, Laufstege, 
   Bühnen (Abbildung 54) □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Maschinen allpolig mit Hauptschalter 
   vom Netz trennen 
   (Abbildung 27, Abbildung 55) □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Prüftafel mit Not-Aus 
   (Abbildung 55) □ □ □ 
 Lichtbogen .Persönliche Schutzausrüstung 
   für den NH-Sicherungswechsel 
   Gesichtsschutz, Armschutz, 
   brandwiderstandsfähige 
   Bekleidung (Abbildung 56) □ □ □ 
 
Drehmaschine 
 Bewegte Maschinenteile .Spanhaken ohne Ringgriff □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Schutzvorrichtung bei 
   Spindelantrieb, 
   Sicherheitsdrehherz etc. □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Persönliche Schutzausrüstung 
   eng anliegende Kleidung, 
   kurzes Haar oder Haarnetz, 
   Schutzbrille, 
   KEINE Schutzhandschuhe! □ □ □ 
 
 Explosion .Nicht in der Nähe von 
   explosiven Gemischen 
   (z.B. Benzin) aufstellen  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Ständerbohrmaschine 
 Bewegte Maschinenteile .Antrieb der Maschine sichern 
   (Abbildung 57) □ □ □ 
 Wegfliegende Werkstücke .Maschinenschraubstöcke 
   montieren (Abbildung 57) □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Persönliche Schutzausrüstung 
   Eng anliegende Kleidung, 
   kurzes Haar oder Haarnetz, 
   Schutzbrille, Schutzhelm 
   KEINE Schutzhandschuhe! □ □ □ 
 Explosion .Nicht in der Nähe von 
   explosiven Gemischen 
   (z.B. Benzin) arbeiten  □ □ □ 
 
Schleifbock 
 Funkenflug .Verstellbare Schutzhaube 
   (Abbildung 57) □ □ □ 
 Funkenflug .Absaugung 
   (Abbildung 57) □ □ □ 
 Wegfliegende Werkstücke .Kennzeichnung von 
   Schleifmaschine und 
   Schleifkörper (Abbildung 57) □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Persönliche Schutzausrüstung: 
   eng anliegende nicht brennbare 
   Kleidung, kurzes Haar oder 
   Haarnetz, Schutzbrille, 
   Gehörschutz, 
   KEINE Schutzhandschuhe! □ □ □ 
 Explosion .Nicht in der Nähe von 
   explosiven Gemischen 
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   (z.B. Benzin) arbeiten  □ □ □ 
 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Abkantbank 
 Quetschung .Verkleidung beim 
   Gegengewicht (Abbildung 57) □ □ □ 
 Quetschung .Bei kraftbetriebenen  
   Abkantbänken Sicherung der 
   Quetsch- und Scherstellen 
   zwischen Maschinenständer und 
   Biegewange mit Abweisblechen 
   (Abbildung 57) □ □ □ 
 Quetschung .Bei kraftbetriebenen  
   Abkantbänken NOTAUS Schalter 
   und Fußschalter ohne 
   Selbsthaltung (Abbildung 57) □ □ □ 
 
Schlagscheren 
 Quetschung .Einstellung des 
   Gegengewichtes, dass 
   Obermesser nicht von selbst 
   niedergehen kann 
   (Abbildung 57) □ □ □ 
 Quetschung .Schutz der Schnittlinie der 
   Schlagschere durch Schutzleiste 
   oder Balkenniederhalter 
   (Abbildung 57) □ □ □ 
 
Handhebelschere 
 Quetschung .Formschlüssige Sicherung 
   gegen Herabfallen des 
   Hebels (Abbildung 57) □ □ □ 
 
Schlagbohrmaschine 
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 Verdrehung .Bei großem Bohrdurchmesser 
   Haltegriff verwenden □ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Vibrationen .Hand-/Arm-Vibrationen sollten  
   unter dem Auslösewert von 2,5 m/s² 
   sein bezogen auf eine  
   Expositionsdauer von 8 Stunden  □ □ □ 
 Vibrationen .Hand-/Arm-Vibrationen dürfen 
   den Expositionsgrenzwert von 
   5,0 m/s² bezogen auf eine 
   Expositionsdauer von 
   8 Stunden keinesfalls 
   überschreiten  □ □ □ 
 Staub .Persönliche Schutzausrüstung: 
   Staubmaske, 
   vibrationsdämpfender 
   Handschuh □ □ □ 
 
Winkelschleifer 
 Explosion .Nicht in der Nähe von 
   explosiven Gemischen 
   (z.B. Benzin) arbeiten  □ □ □ 
 Staub/Lärm/Vibrationen .Persönliche Schutzausrüstung: 
   Staubmaske, Schutzbrille, 
   Gehörschutz, 
   vibrationsdämpfender 
   Handschuh □ □ □ 
 
Kreissäge 
 Schnittverletzung .Spaltkeil nach Größe und Dicke 
   des Sägeblattes auswählen 
   (Abbildung 58)  □ □ □ 
 Schnittverletzung .Abstand Spaltkeil-Zahnkranz 
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   maximal 10 mm (Abbildung 58)  □ □ □ 
 Schnittverletzung .Parallelanschlag (Abbildung 58)  □ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Schnittverletzung .Winkelanschlag (Abbildung 58)  □ □ □ 
 Schnittverletzung .Keilschneideeinrichtung 
   (Abbildung 58)  □ □ □ 
 Schnittverletzung .Schiebestock (Abbildung 58)  □ □ □ 
 Schnittverletzung .Schutzhaube (Abbildung 58)  □ □ □ 
 Staub/Lärm .Persönliche Schutzausrüstung: 
   Feinstaubmaske P2, Schutzbrille, 
   Gehörschutz (Abbildung 58) □ □ □ 
 
Lötkolben 
 Elektrische Spannung .Trocken lagern □ □ □ 
 
Schweißen 
 Explosion .Flaschen gegen Umfallen sichern 
   (Abbildung 59) □ □ □ 
 Explosion .Nicht angeschlossene Flaschen 
   müssen mit einer Schutzkappe 
   versehen sein (Abbildung 59) □ □ □ 
 Explosion .Farbliche Kennzeichnung der 
   Gasflaschen (Abbildung 59) □ □ □ 
 Explosion .Gefahrengutaufkleber zur 
   eindeutigen Identifizierung 
   des Flascheninhalts 
   (Abbildung 59) □ □ □ 
 Explosion .Bei einer Acethylenflasche ist 
   ein Hitzeschutzhandschuh 
   bereitzuhalten □ □ □ 
 Explosion .Bei mehr als drei parallel 
   geschalteten Acethylenflaschen 
   ist eine Löschdecke 
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   bereitzuhalten □ □ □ 
 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Explosion .Bei festgestellter bzw. nur 
   vermuteter Acethylenzersetzung 
   sind die Flaschen zu 
   kennzeichnen □ □ □ 
 Explosion .Sauerstoffarmaturen öl- und 
   fettfrei halten (Abbildung 59) □ □ □ 
 Explosion .Einzelflaschenanlagen mit 
   Sicherung gegen Gasrücktritt 
   und Flammendurchschlag 
   (Abbildung 59) □ □ □ 
 Ersticken .Ausreichende Be- und Entlüftung 
   (Details siehe Abbildung 59) □ □ □ 
 Elektrischer Strom .Besonders gekennzeichnete 
   Schweißstromquellen 
   (Abbildung 59) □ □ □ 
 Elektrischer Strom .Isolierende Zwischenlagen 
   z.B. Gummimatten, Holzroste 
   (Abbildung 59) □ □ □ 
 Enge Räume .Keine Elektrische Schweißgeräte 
   aufstellen (Abbildung 59) □ □ □ 
 Blendung/Explosion .Schweißvorhang als Sichtschutz 
   und Schutz vor unkontrolliertem 
   Funkenflug □ □ □ 
 Blendung/Staub/Lärm/ .Persönliche Schutzausrüstung □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Verbrennungen  Brennschneiden: 
   Schutzbrillen (Schutzstufe 2-8), 
   schwer entflammbarer Schutzanzug 
   oder Lederschürze, 
   Schweißerschutzhandschuhe, 
   Schutzhelm, Gehörschutz, 
   hochgeschlossene Kleidung, 
   geschlossene Schuhe 
   (Abbildung 59) □ □ □ 
 Blendung/Staub/Lärm/ .Persönliche Schutzausrüstung 
 Verbrennungen  Elektroschweißen: 
   Schutzschirme (Schutzstufe 9-15), 
   schwer entflammbarer Schutzanzug 
   oder Lederschürze, 
   Schweißerschutzhandschuhe aus 
   Leder, Schutzhelm, Gehörschutz, 
   unbeschädigte, trockene, 
   geschlossene Schuhe mit isolierender 
   Kunststoffsohle (Abbildung 59) □ □ □ 
 
Drucklufthammer 
Rotierende Druckluftwerkzeuge 
Druckluftausblasepistole 
 Vibrationen .Hand-/Arm-Vibrationen sollten  
   unter dem Auslösewert von 2,5 m/s² 
   sein bezogen auf eine  
   Expositionsdauer von 8 Stunden  □ □ □ 
 Vibrationen .Hand-/Arm-Vibrationen dürfen 
   den Expositionsgrenzwert von 
   5,0 m/s² bezogen auf eine 
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   Expositionsdauer von  8 Stunden 
   keinesfalls überschreiten  □ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Lärm/Staub/Vibrationen .Persönliche Schutzausrüstung: 
   Schutzbrille, Gehörschutz, 
   Feinstaubmaske Schutzstufe P2 □ □ □ 
 
Kabelrolle 
 Elektrischer Strom .Einsatz in Nassbereichen: 
   Kabelrolle in 
   spritzwassergeschützter 
   Ausführung □ □ □ 
 
Scheinwerfer 
 Elektrischer Strom .Einsatz in Nassbereichen: 
   Scheinwerfer in 
   spritzwassergeschützter 
   Ausführung □ □ □ 
 Explosion .Bei Explosionsgefahr 
   (z.B. Öllagerraum) 
   Ex-geschützte Ausführung □ □ □ 
 
Trennscheibe (Flex) 
 Wegfliegende Teile .Kennzeichnung von Schleifkörper 
   und Trennscheibe (Abbildung 60)□ □ □ 
 Staub .Schutzhaube mit Absaugung 
   (Abbildung 60) □ □ □ 
 Staub/Lärm  .Persönliche Schutzausrüstung: 
   Korbbrille, Gehörschutz, 
   Atemschutz mit Partikelfilter P2 
   (Abbildung 60) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Handkettensäge 
 Schnittverletzung .Krallenanschlag bei Rundholz 
   (Abbildung 61) □ □ □ 
 Schnittverletzung/Staub/ .Persönliche Schutzausrüstung: 
 Lärm  Augenschutz, Gehörschutz, 
   Sicherheitshelm,  
   Schnittschutzbekleidung 
   vibrationsdämpfende 
   Schutzhandschuhe 
   (Abbildung 61) □ □ □ 
 
Ersatzteillager 
 Herabfallende Gegenstände .Regale mit Angabe der 
   maximalen Belastung 
   (Abbildung 62) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Regale mit seitlicher Sicherung 
   und gegen Durchschieben 
   (Abbildung 62) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Anfahrschutz bei Regalen 
   mindestens 0,3 m hoch 
   (Abbildung 62) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Statischer Nachweis bezüglich 
   Belastbarkeit der Deckenböden mit der 
   geplanten Last (Abbildung 62) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Stapelbarkeit der Gebinde 
   anschreiben (Wieviele Gebinde 
   können übereinander gestapelt 
   werden?) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Bleche, Tafeln etc. gegen 
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   Umfallen sichern (Abbildung 62) □ □ □ 
 
 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Herabfallende Gegenstände .Rohre, Rundholz etc. gegen 
   Auseinanderrollen sichern 
   (Abbildung 62) □ □ □ 
 Sturz und Fall .Verhinderung des Ausrutschens  
   auf ausgetretenen Flüssigkeiten 
   durch Lagerung von Containern 
   auf Auffangwannen 
   (Abbildung 62) □ □ □ 
 Sturz und Fall .Rasche Beseitigung von  
   ausgetretenen Flüssigkeiten 
   durch Bodengefälle und Ableitung 
   in Auffangbehälter (Abbildung 62)□ □ □ 
 Sturz und Fall .Rutschfester Boden  
   (z.B. oberflächenbehandelter 
   Betonboden) □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Kennzeichnung von Fußwegen □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Fußwegbreite mindestens 1,25 m 
   (Abbildung 7) □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Kennzeichnung von 
   Fahrwegen □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Einbahnsystem: 
   Fahrwegbreite mindestens 
   Fahrzeugbreite + 1,0 m 
   (Abbildung 7) □ □ □ 
 Fahrzeugbewegung .Gegenverkehr: 
   Fahrwegbreite mindestens 
   doppelte Fahrzeugbreite + 1,4 m 
   (Abbildung 7) □ □ □ 
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 Fahrzeugbewegung .Tote Winkel (z.B. bei Kurven) mit 
   Verkehrsspiegel entschärfen 
   (Abbildung 62) □ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Sehbedingungen .Beleuchtungsstärke mindestens 
   100 Lux gemessen 0,85 m über  
   dem Boden (Abbildung 62) □ □ □ 
 Handhabung von Lasten .Gabelstapler (Abbildung 63) □ □ □ 
 Handhabung von Lasten .Stationärer Kran (Abbildung 63) □ □ □ 
 Handhabung von Lasten .Handwagen (Abbildung 63) □ □ □ 
 Handhabung von Lasten .Gabelhubwagen (Abbildung 63) □ □ □ 
 Ordnung und Sauberkeit .Schneeräumer (Abbildung 63) □ □ □ 
 Ordnung und Sauberkeit .Kehrmaschine (Abbildung 63) □ □ □ 
 Ordnung und Sauberkeit .Besen (Abbildung 63) □ □ □ 
 Ordnung und Sauberkeit .Industriestaubsauger 
   (Abbildung 63) □ □ □ 
 
Stationärer Kran 
 Herabfallende Gegenstände .Sichtbarer Hinweis auf 
   Tragfähigkeit und Lastmoment 
   (Abbildung 64) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Hakensicherung bei Kranhaken 
   (Abbildung 64) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Kennzeichnung der 
   Lastaufnahmemittel (z.B. Klemmen, 
   Zangen, Vakuumheber) nach 
   z.B. Eigengewicht, Tragfähigkeit, 
   Baujahr, Nachweis der 
   Tragfähigkeit (Abbildung 65) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Bestimmungsgemäße 
   Verwendung der 
   Lastaufnahmemittel nach 
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   Vorgabe des Herstellers 
   (Abbildung 65) □ □ □ 
 
 
 
Gesetze, Normen und Vorschriften: 

ASchG, AStV, AM-VO, FGV, VEXAT, PHB, Prüflisten, SHB-Kies, HSA 
 
Anmerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
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3.3.7 Wasserflächen und Schlämmbecken 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Überschwemmung .Statischer Nachweis von 
   einem Sachverständigen, dass 
   die Dämme dem geplanten Druck 
   durch das Wasser/den Schlamm 
   standhalten □ □ □ 
 Hangrutschung .Fahrwege sind so 
   anzulegen, dass der 
   Böschungswinkel maximal 45° 
   beträgt (Abbildung 40) □ □ □ 
 Hangrutschung .Fahrwege sind so 
   anzulegen, dass der 
   Abstand von mindestens 2, 0 m 
   von der Geländekante eingehalten 
   werden kann (Abbildung 40) □ □ □ 
 Hineinstürzen .Fahrwege sind mit 
   Erdwällen zu sichern 
   (Mindesthöhe 1,5 m; 
   sonst Höhe des größten 
   Radradius) 
   (Abbildung 40, Abbildung 44) □ □ □ 
 Unbefugter Zutritt .Sicherung der Schlamm- und 
   Wasserbecken mit einem 
   mindestens 2,5 m hohen 
   Bauzaun □ □ □ 
 Unbefugter Zutritt .Eine Kennzeichnung auf Sichtweite 
   mindestens 1 Schild pro 50 m: 
   „Achtung Ertrinkungsgefahr!“ □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Unbefugter Zutritt .Eine Kennzeichnung auf Sichtweite 
   mindestens 1 Schild pro 50 m: 
   „Achtung Einsinkgefahr!“ □ □ □ 
 Unbefugter Zutritt .Eine Kennzeichnung auf Sichtweite 
   mindestens 1 Schild pro 50 m: 
   „Achtung Ertrinkungs- und  
   Einsinkgefahr!“ □ □ □ 
 Unbefugter Zutritt .Eine Kennzeichnung auf Sichtweite 
   mindestens 1 Schild pro 50 m: 
   „Achtung Absturzgefahr!“ □ □ □ 
 Unbefugter Zutritt  .Beleuchtung des Uferbereiches 
   mit mindestens 30 Lux im 
   Arbeitsbereich während der 
   Arbeitszeit □ □ □ 
 Ertrinken .Mindestens ein Rettungsring 
   pro 50 m im Arbeitsbereich  □ □ □ 
 Ertrinken .Mindestens ein Rettungsboot 
   pro Standort (Ruderboot) im 
   Arbeitsbereich □ □ □ 
 Zu späte Erste Hilfe .Willensunabhängiges 
   Überwachungssystem für alle 
   Mitarbeiter, die im Bereich von 
   Wasser bzw. Schlammbecken 
   alleine arbeiten (Abbildung 66) □ □ □ 
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Gesetze, Normen und Vorschriften: 

ASchG, PHB, Prüflisten 
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3.3.8 Sozialgebäude 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Allgemeines 

 Bauordnung .Bestätigung der Errichtung nach 
   der jeweiligen Bauordnung □ □ □ 
 Einsturz .Gutachten 
   „Statische Belastung“ □ □ □ 
 BauKG .Unterlage für spätere Arbeiten 
   (z.B. Absturzsicherung für 
   Reinigungs- und 
   Wartungsarbeiten) □ □ □
 Absturz bei Dacharbeiten .Anschlagpunkte am Dach □ □ □  
 Absturz bei Dacharbeiten .Dächer, die das Gewicht von 
   Personen nicht tragen können 
   müssen gekennzeichnet werden 
   „Vorsicht Durchbruchgefahr!“ □ □ □  
 Lärm durch LKWs .Schallisolierte Fenster < 65 dBA □ □ □  
 Ozon von Laserdrucker .Eigener Raum für Drucker □ □ □ 
 Blitzschutzanlage .Nach ÖVE/ÖNORM E 8049-1 
   siehe ETV 2002 Anhang I 
   ÖVE-E49/1988, TRVB E 154 □ □ □ 
 Blitzschutzanlage .Abnahmeprüfung durch 
   Sachverständigen □ □ □ 
 Brand .Bei Neubauten 
   Sprinklereinrichtung □ □ □ 
 Brand .Bei bestehenden Gebäuden 
   sind Brandmelder einzubauen □ □ □ 
 Brand .Feuerlöscher (Abbildung 14) □ □ □ 
 Erste Hilfe .Erste Hilfe Kasten □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Lichtkuppeln und Glasdächer .Im Brandfall nicht tropfen und 
   kein Freisetzen von toxischen 
   Gasen (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Lichtkuppeln und Glasdächer .Sicherung, wenn sie durch 
   herabfallende Gegenstände 
   durchgeschlagen werden können □ □ □ 
 Fußböden .Im Brandfall kein Freisetzen 
   von toxischen Gasen 
   (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Wände .Durchsichtige Wände müssen 
   gekennzeichnet werden □ □ □ 
 Wände .Im Brandfall nicht tropfen und 
   kein Freisetzen von toxischen 
   Gasen (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Verkehrswege .Breite mindestens 1,0 m □ □ □ 
 Verkehrswege .Von der Arbeitsstätte 
   (z.B. Schreibtisch) nach  
   höchstens 10 m zu erreichen □ □ □ 
 Fluchtwege .Bei Neubauten Breite 
   mindestens 1,2 m □ □ □ 
 Fluchtwege .Flure, Korridore, Rampen,  
   Stiegen müssen aus feuerfesten 
   Materialien bestehen □ □ □ 
 Fluchtwege .Kennzeichnung durch 
   selbstleuchtende Schilder □ □ □ 
 Gesicherter Fluchtbereich .Von der Arbeitsstätte 
   (z.B. Schreibtisch) nach 
   höchstens 40 m zu erreichen □ □ □ 
 Notausgänge .Breite mindestens 0,9 m □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Notausgänge .Müssen jederzeit leicht und ohne  
   fremde Hilfsmittel von innen 
   auf die geforderte Mindestbreite 
   geöffnet werden können □ □ □ 
 Notbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit der 
   Beleuchtung der 
   Fluchtwegsmarkierung 
   auch bei Stromausfall □ □ □ 
 Sicherheitsbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit der  
   Sicherheitsbeleuchtung für 
   Arbeitsräume und Fluchtwege, 
   die nicht natürlich belichtet sind, 
   muss auch bei Stromausfall 
   gegeben sein □ □ □ 
 Tabakrauch .Im gesamten Gebäude 
   ist das Rauchen verboten! 
   Schilder sind anzubringen □ □ □ 
 Türen .Brandtüren mit 
   Selbstschließmechanismus 
   ausstatten □ □ □ 
 Türen .Türen müssen gegen  
   unbeabsichtigte 
   Schließbewegung 
   mit Feststelleinrichtungen 
   geschützt sein 
   (z.B. bei Windangriff) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Türen .Automatische Türen müssen 
   mit Lichtschranken, 
   Bodenkontaktmatten 
   gesichert sein, damit durch die 
   Bewegung des Türblattes keine 
   Personen zu Schaden kommen □ □ □ 
 
 Stiegen 

 Stolpern .Höhe der Stufen max. 18 cm □ □ □ 
 Stolpern .Auftrittsbreite der Stufen 
   mindestens 26 cm □ □ □ 
 Absturz .Podeste nach max. 20 Stufen □ □ □ 
 Absturz .Länge des Podestes vor Türen 
    mindestens Türblattbreite □ □ □ 
 Absturz  .Bei Stiegen mit mehr als  
    4 Stufen ein fester Handlauf □ □ □ 
 Absturz  .Bei Stiegenbreite von mehr als 
    1,2 m Handlauf links und rechts □ □ □ 
 Absturz .Auf freien Seiten von Stiegen  
   und Stiegenabsätzen sind  
   mindestens 1 m hohe Geländer 
   mit Mittelstange anzubringen 
   (Abbildung 7) □ □ □ 
 Stolpern .Markierung der Stufen mit 
   Signalfarbe (Abbildung 9) □ □ □ 
 Ausrutschen .Anbringen von  
   rutschhemmenden Klammern 
   (Abbildung 10) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Toiletten 

 Hygiene .Mitarbeiter Toilette  
   (eine Toilette pro 15 Mitarbeiter) □ □ □ 
 Hygiene .Eine Kundentoilette □ □ □ 
 Hygiene .Nach Geschlechter getrennte 
   Toiletten bei mindestens 
   5 Männern und mindestens 
   5 Frauen □ □ □ 
 Hygiene .Die Hälfte der für die Männer 
   vorgesehenen Toiletten kann 
   durch Pissoirs ersetzt werden □ □ □ 
 Hygiene .Lichte Höhe für Toiletten 
   mindestens 2,0 m  □ □ □ 
 Hygiene .Mindestens eine Toilette 
   pro Arbeitsstätte ist barrierefrei 
   auszustatten (ÖNORM B 1600) □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              83  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Waschplatz 

 Hygiene .Eine Waschplatz für je fünf 
   Mitarbeiter, die die Arbeit 
   gleichzeitig beenden □ □ □ 
 Hygiene .Mindestens ein Waschplatz 
   pro Arbeitsstätte ist barrierefrei 
   auszustatten (ÖNORM B 1600) □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Duschen 

 Hygiene .Eine Dusche für je fünf 
   Mitarbeiter, die die Arbeit 
   gleichzeitig beenden □ □ □ 
 Hygiene .Raumtemperatur  
   ohne Duschen 21°C □ □ □ 
 Hygiene .Raumtemperatur  
   mit Duschen 21°C □ □ □ 
 Hygiene .Lichte Höhe für Duschräume 
   Mindestens 2,0 m  □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Umkleideraum 

 Hygiene .Eigener Umkleideraum  
   und Kleiderkasten für 
   verschmutzte Arbeitsbekleidung 
   (schwarze Kaue) □ □ □ 
 Hygiene .Eigener Umkleideraum  
   und Kleiderkasten für 
   Straßenbekleidung 
   (weiße Kaue)   □ □ □ 
 Hygiene .Schwarze Kaue und weiße Kaue 
   sind bei zukünftigen Neubauten 
   durch Duschen zu trennen  □ □ □ 
 Hygiene .Lichte Höhe für Umkleideräume 
   mindestens 2,0 m  □ □ □ 
 Hygiene .Raumtemperatur  
   für Umkleideräume 21°C □ □ □ 
 Hygiene .Für jeden Mitarbeiter, der 
   gleichzeitig auf den 
   Umkleideraum angewiesen 
   ist, mindestens 0,6 m² feie 
   Bodenfläche   □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Trockenraum 

 Hygiene .Eigener Trockenraum für 
   nasse Arbeitsbekleidung mit 
   Be- und Entlüftung   □ □ □ 
 Hygiene .Eigener Trockenraum für  
   Arbeitsschuhe mit  
   Be- und Entlüftung  □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Aufenthaltsraum 

 Umgebungsklima .Lichte Höhe für Aufenthaltsräume 
   mindestens 2,5 m  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Raumtemperatur für Aufenthaltsräume 
   mindestens 21°C  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Fläche der Aufenthaltsräume 
   pro Mitarbeiter mindestens 1,0 m²□ □ □ 
 Umgebungsklima .Eine Sitzgelegenheit 
   pro Mitarbeiter □ □ □ 
 Umgebungsklima .Eine ausreichend großer Tisch □ □ □ 
 Verpflegung .Eine Kochgelegenheit □ □ □ 
 Verpflegung .Eine Mikrowelle □ □ □ 
 Verpflegung .Ein Kühlschrank □ □ □ 
 Verpflegung .Eine Abwasch □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              86  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Stationärer Container als vorübergehender Arbeitsraum 

 Umgebungsklima .Lichte Höhe von mindestens 
   2,5 m □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche mindestens 
   4,0 m² pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche für jede weitere 
   Person mindestens 5,0 m²  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Freies Volumen des 
   Arbeitsraumes (nicht durch 
   Einbauten verringert) pro Person  
   mindestens 10,0 m³  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 500 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              87  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

Gesetze, Normen und Vorschriften: 

AStV,  PHB, PO-11  
 
Anmerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              88  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

3.3.9 Bürogebäude 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Allgemeines 

 Bauordnung .Bestätigung der Errichtung nach 
   der jeweiligen Bauordnung □ □ □ 
 Einsturz .Gutachten 
   „Statische Belastung“ □ □ □ 
 BauKG .Unterlage für spätere Arbeiten 
   (z.B. Absturzsicherung für 
   Reinigungs- und 
   Wartungsarbeiten) □ □ □
 Absturz bei Dacharbeiten .Anschlagpunkte am Dach □ □ □  
 Absturz bei Dacharbeiten .Dächer, die das Gewicht von 
   Personen nicht tragen können 
   müssen gekennzeichnet werden 
   „Vorsicht Durchbruchgefahr!“ □ □ □  
 Lärm durch LKWs .Schallisolierte Fenster < 65 dBA □ □ □  
 Ozon von Laserdrucker .Eigener Raum für Drucker □ □ □ 
 Blitzschutzanlage .Nach ÖVE/ÖNORM E 8049-1 
   siehe ETV 2002 Anhang I 
   ÖVE-E49/1988, TRVB E 154 □ □ □ 
 Blitzschutzanlage .Abnahmeprüfung durch 
   Sachverständigen □ □ □ 
 Brand .Bei Neubauten  
   Sprinklereinrichtung □ □ □ 
 Brand .Bei bestehenden Gebäuden 
   sind Brandmelder einzubauen □ □ □ 
 Brand .Feuerlöscher (Abbildung 14) □ □ □ 
 Erste Hilfe .Erste Hilfe Kasten □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Lichtkuppeln und Glasdächer .Im Brandfall nicht tropfen und 
   kein Freisetzen von toxischen 
   Gasen (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Lichtkuppeln und Glasdächer .Sicherung, wenn sie durch 
   herabfallende Gegenstände 
   durchgeschlagen werden können □ □ □ 
 Fußböden .Im Brandfall kein Freisetzen 
   von toxischen Gasen 
   (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Wände .Durchsichtige Wände müssen 
   gekennzeichnet werden □ □ □ 
 Wände .Im Brandfall nicht tropfen und 
   kein Freisetzen von toxischen 
   Gasen (Nachweis mit Gutachten) □ □ □ 
 Verkehrswege .Breite mindestens 1,0 m □ □ □ 
 Verkehrswege .Von der Arbeitsstätte 
   (z.B. Schreibtisch) nach  
   höchstens 10 m zu erreichen □ □ □ 
 Fluchtwege .Bei Neubauten Breite 
   mindestens 1,2 m □ □ □ 
 Fluchtwege .Flure, Korridore, Rampen,  
   Stiegen müssen aus feuerfesten 
   Materialien bestehen □ □ □ 
 Fluchtwege .Kennzeichnung durch 
   selbstleuchtende Schilder □ □ □ 
 Gesicherter Fluchtbereich .Von der Arbeitsstätte 
   (z.B. Schreibtisch) nach 
   höchstens 40 m zu erreichen □ □ □ 
 Notausgänge .Breite mindestens 0,9 m □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Notausgänge .Müssen jederzeit leicht und ohne  
   fremde Hilfsmittel von innen 
   auf die geforderte Mindestbreite 
   geöffnet werden können □ □ □ 
 Notbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit der 
   Beleuchtung der 
   Fluchtwegsmarkierung  
   auch bei Stromausfall □ □ □ 
 Sicherheitsbeleuchtung .Funktionstüchtigkeit der  
   Sicherheitsbeleuchtung für 
   Arbeitsräume und Fluchtwege, 
   die nicht natürlich belichtet sind, 
   muss auch bei Stromausfall 
   gegeben sein □ □ □ 
 Tabakrauch .Im gesamten Gebäude 
   ist das Rauchen verboten! 
   Schilder sind anzubringen □ □ □ 
 Türen .Brandtüren mit 
   Selbstschließmechanismus 
   ausstatten □ □ □ 
 Türen .Türen müssen gegen  
   unbeabsichtigte Schließbewegung 
   mit Feststelleinrichtungen 
   geschützt sein 
   (z.B. bei Windangriff) □ □ □ 
 Türen .Automatische Türen müssen 
   mit Lichtschranken, 
   Bodenkontaktmatten 
   gesichert sein, damit durch die 
   Bewegung des Türblattes keine 
   Personen zu Schaden kommen □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Stiegen 

 Stolpern .Höhe der Stufen max. 18 cm □ □ □ 
 Stolpern .Auftrittsbreite der Stufen 
   mindestens 26 cm □ □ □ 
 Absturz .Podeste nach max. 20 Stufen □ □ □ 
 Absturz .Länge des Podestes vor Türen 
    mindestens Türblattbreite □ □ □ 
 Absturz  .Bei Stiegen mit mehr als  
    4 Stufen ein fester Handlauf □ □ □ 
 Absturz  .Bei Stiegenbreite von mehr als 
    1,2 m Handlauf links und rechts □ □ □ 
 Absturz .Auf freien Seiten von Stiegen  
   und Stiegenabsätzen sind  
   mindestens 1 m hohe Geländer 
   mit Mittelstange anzubringen 
   (Abbildung 7) □ □ □ 
 Stolpern .Markierung der Stufen mit 
   Signalfarbe (Abbildung 9) □ □ □ 
 Ausrutschen .Anbringen von  
   rutschhemmenden Klammern 
   (Abbildung 10) □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 
 
 
 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              92  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Arbeitsräume 

 Umgebungsklima .Lichte Höhe von mindestens 
   3,0 m □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche mindestens 
   8,0 m² pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche für jede weitere 
   Person mindestens 5,0 m²  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Freies Volumen des 
   Arbeitsraumes (nicht durch 
   Einbauten verringert)  
   mindestens 15,0 m³ pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Für jede gleichzeitig anwesende 
   Person zusätzlich 
   mindestens 10,0 m²  □ □ □ 
 Belichtung .Lichteintrittsflächen 
   mindestens 10 % der 
   Bodenfläche des Raumes  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Vom Arbeitsplatz 
   Sichtverbindung ins Freie □ □ □ 
 Umgebungsklima .Einsehbare Fensterfläche  
   mindestens 5 % der 
   Bodenfläche des Raumes  □ □ □ 
 Luftqualität .Natürliche Lüftung: wirksamer 
   Lüftungsquerschnitt 
   mindestens 2 % der Bodenfläche□ □ □ 
 Luftqualität .Natürliche Lüftung: bei Raumtiefe 
   von mehr als 10 m muss 
   Querlüftung möglich sein 
   (z.B. durch zwei 
   gegenüberliegende Fenster) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Umgebungsklima .Lufttemperatur zwischen 19°C 
   und 25°C □ □ □ 
 Umgebungsklima .Alle Fenster sind mit 
   Außenjalousien auszustatten □ □ □ 
 Umgebungsklima/Staub .Klimaanlage mit PM 2,5 Filter □ □ □ 
 Umgebungsklima/Staub .Luftansaugung auf der 
   staubabgewandten Seite □ □ □ 
 Umgebungsklima .Luftgeschwindigkeit am 
   Arbeitsplatz max. 0,10 m/s □ □ □ 
 Sehbedingungen .Allgemeinbeleuchtung 
   im Raum 100 Lux (gemessen 
   0,85 m über dem Boden) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Leuchten im Arbeitsraum 
   parallel zur Fensterfront □ □ □ 
 Sehbedingungen .Lichtfarben der Leuchtstofflampen 
   neutralweiß bis warmweiß □ □ □ 
 Sehbedingungen .Leuchtstofflampen sind 
   flimmer- und flackerfrei □ □ □ 
 Hygiene .Trink- und Waschwasser sind 
   zur Verfügung zu stellen □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 500 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Bildschirmarbeitsplatz 

 Sehbedingungen .Blickrichtung parallel zur 
   Fensterfront (Abbildung 12) □ □ □ 
 Sehbedingungen .Benutzerfreundliche Software 
   (z.B. dunkle Schrift auf hellem 
   Hintergrund) □ □ □ 
 Ergonomie .Verstellbarer Bürostuhl 
   (Abbildung 11) □ □ □ 
 Ergonomie .Verstellbare Höhe beim 
   Arbeitstisch zwischen 68 cm 
   und 76 cm 
   (Abbildung 11, Abbildung 13) □ □ □ 
 Ergonomie .Tiefe des Arbeitstisches 
   mindestens 80 cm 
   (Abbildung 11) □ □ □ 
 Ergonomie .Breite des Arbeitstisches 
   mindestens 120 cm □ □ □ 
 Ergonomie .Tastatur muss hell sein mit 
   schwarzem Aufdruck □ □ □ 
 Ergonomie .Tastatur mit matter Oberfläche 
   zur Vermeidung von Reflexionen □ □ □ 
 Ergonomie .Bei Bedarf Tastatur mit 
   getrenntem Nummernteil □ □ □ 
 Ergonomie .Handballenauflage für Tastatur □ □ □ 
 Ergonomie .Handballenauflage für Maus □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 500 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Toiletten 

 Hygiene .Mitarbeiter Toilette  
   (eine Toilette pro 15 Mitarbeiter) □ □ □ 
 Hygiene .Eine Kundentoilette □ □ □ 
 Hygiene .Nach Geschlechter getrennte 
   Toiletten bei mindestens 
   5 Männern und mindestens 
   5 Frauen □ □ □ 
 Hygiene .Die Hälfte der für die Männer 
   vorgesehenen Toiletten kann 
   durch Pissoirs ersetzt werden □ □ □ 
 Hygiene .Lichte Höhe für Toiletten 
   mindestens 2,0 m  □ □ □ 
 Hygiene .Mindestens eine Toilette 
   pro Arbeitsstätte ist barrierefrei 
   auszustatten (ÖNORM B 1600) □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Waschplatz 

 Hygiene .Eine Waschplatz für je fünf 
   Mitarbeiter, die die Arbeit 
   gleichzeitig beenden □ □ □ 
 Hygiene .Mindestens ein Waschplatz 
   pro Arbeitsstätte ist barrierefrei 
   auszustatten (ÖNORM B 1600) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Duschen 

 Hygiene .Eine Dusche für je fünf 
   Mitarbeiter, die die Arbeit 
   gleichzeitig beenden □ □ □ 
 Hygiene .Raumtemperatur  
   ohne Duschen 21°C □ □ □ 
 Hygiene .Raumtemperatur  
   mit Duschen 21°C □ □ □ 
 Hygiene .Lichte Höhe für Duschräume 
   Mindestens 2,0 m  □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Umkleideraum 

 Hygiene .Eigener Umkleideraum  
   und Kleiderkasten für 
   verschmutzte Arbeitsbekleidung 
   (weiße Kaue)   □ □ □ 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              97  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Hygiene .Eigener Umkleideraum  
   und Kleiderkasten für 
   Straßenbekleidung 
   (schwarze Kaue)   □ □ □ 
 Hygiene .Schwarze Kaue und weiße Kaue 
   sind durch Duschen getrennt  □ □ □ 
 Hygiene .Lichte Höhe für Umkleideräume 
   mindestens 2,0 m  □ □ □ 
 Hygiene .Raumtemperatur  
   für Umkleideräume 21°C □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 Hygiene .Für jeden Mitarbeiter, der 
   gleichzeitig auf den 
   Umkleideraum angewiesen 
   ist, mindestens 0,6 m² freie 
   Bodenfläche   □ □ □ 
 
 Trockenraum 

 Hygiene .Eigener Trockenraum für 
   nasse Arbeitsbekleidung mit 
   Be- und Entlüftung   □ □ □ 
 Hygiene .Eigener Trockenraum für  
   Arbeitsschuhe mit  
   Be- und Entlüftung  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
 
 Aufenthaltsraum 

 Umgebungsklima .Lichte Höhe für Aufenthaltsräume 
   mindestens 2,5 m  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Raumtemperatur für Aufenthaltsräume 
   mindestens 21°C  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Fläche der Aufenthaltsräume 
   pro Mitarbeiter mindestens 1,0 m²□ □ □ 
 Umgebungsklima .Eine Sitzgelegenheit 
   pro Mitarbeiter □ □ □ 
 Umgebungsklima .Eine ausreichend großer Tisch □ □ □ 
 Verpflegung .Eine Kochgelegenheit □ □ □ 
 Verpflegung .Eine Mikrowelle □ □ □ 
 Verpflegung .Ein Kühlschrank □ □ □ 
 Verpflegung .Eine Abwasch □ □ □ 
 Hygiene .Aushang  
   „Unsere Sauberkeitsregeln“  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Standard 3-Banden 
   Leuchtstofflampen mit 400 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Stationärer Container als vorübergehender Arbeitsraum 

 Umgebungsklima .Lichte Höhe von mindestens 
   2,5 m □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche mindestens 
   4,0 m² pro Person □ □ □ 
 Umgebungsklima .Bodenfläche für jede weitere 
   Person mindestens 5,0 m²  □ □ □ 
 Umgebungsklima .Freies Volumen des 
   Arbeitsraumes (nicht durch 
   Einbauten verringert) pro Person  
   mindestens 10,0 m³  □ □ □ 
 Mangelnde Beleuchtung .Vollspektrum 
   Leuchtstofflampen mit 500 Lux 
   Beleuchtungsstärke gemessen 
   in einem Abstand von 0,85 m 
   vom Boden □ □ □ 
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Gesetze, Normen und Vorschriften: 

AStV,  PHB, PO-11  
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3.3.10 Öllagerraum 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Lagermenge .Lagermenge und 
   Zusammenlagerung von 
   Flüssigkeiten unterschiedlicher 
   Gefahrenklassen (GKL): 
   GKL I Flammpunkt (FP) unter 21°C 
   GKL II FP 21°C-55°C 
   GKL III FP 55°C-100°C (z.B. Heizöl) 
   wird durch die Behörde festgelegt□ □ □ 
 Lagermenge .Flüssigkeiten der 
   Gefahrenklasse (GKL) III (z.B. Heizöl) 
   mit einer Menge 1.000-100.000 Liter 
   dürfen an folgenden Orten gelagert 
   werden: 
   Oberirdisch im Erdgeschoss □ □ □ 
   Im Keller von Gebäuden in 
   Lagerräumen für brennbare 
   Flüssigkeiten □ □ □ 
   Im Freien in doppelwandigen 
   Lagerbehältern □ □ □ 
 Brand .Brandbeständige Wände 
   und Decken □ □ □ 
 Grundwasser .Fußboden aus 
   flüssigkeitsundurchlässigem, 
   gegen brennbare Flüssigkeit 
   widerstandsfähigem, nicht 
   brennbarem Material □ □ □ 
 Explosion .Fußboden aus elektrostatisch 
   nicht aufladbarem Material □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Grundwasser .Fußboden muss so ein Gefälle 
   aufweisen, dass ausgetretene 
   Flüssigkeit gesammelt wird □ □ □ 
 Grundwasser .Umfassungswände müssen 
   fugendicht an den Fußboden 
   anschließen und so hoch aus 
   undurchlässigem Material sein,  
   dass keine brennbare Flüssigkeit 
   austreten kann □ □ □ 
 Grundwasser .Wenn EIN einwandiger Behälter 
   auf einer Auffangwanne 
   gelagert wird, dann muss das 
   Volumen der Auffangwanne  
   zu 100% dem Volumen des 
   einwandigen Behälters 
   entsprechen  □ □ □ 
 Grundwasser .Wenn MEHRERE einwandige Behälter 
   auf einer Auffangwanne 
   gelagert werden, dann muss das 
   Volumen der Auffangwanne  
   zu 75 % dem Volumen aller 
   einwandiger Behälter 
   entsprechen □ □ □ 
 Brand .Bei Flüssigkeiten mit der 
   Gefahrenklasse III (z.B. Heizöl) 
   Montage von brandbeständigen, 
   versperrbaren Türen mit einer 
   Brandwiderstandsdauer von 
   mindestens 60 Minuten □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Explosive Dämpfe .Lüftungsöffnungen müssen 
   ständig mit dem Freien direkt 
   verbunden sein □ □ □ 
 Explosive Dämpfe  Mindestquerschnitt von 
   20 cm x 20 cm haben □ □ □ 
 Explosive Dämpfe  Durch ein Drahtnetz abgesichert 
   sein □ □ □ 
 Explosive Dämpfe  Wenn der Fußboden mehr als 
   3,0 m unter oder die Decke des 
   Öllagerraumes nicht über dem 
   angrenzenden Gelände liegt, 
   sind zwei Lüftungsöffnungen 
   möglichst raumdiagonal 
   zu montieren □ □ □ 
 Explosion  .Einhaltung elektrotechnischer 
   Rechtsvorschriften für  
   explosionsgefährdete Bereiche 
   (z.B. Ex-geschützte Beleuchtung, 
   Steckdosen) □ □ □ 
 Unbefugtes Betreten  .Lagerbehälter im Freien sind mit 
   einem Zaun oder einer Mauer 
   Höhe mindestens 1,8 m gegen 
   Unbefugtes Betreten zu schützen □ □ □ 
 Brand  .Kennzeichnung: 
   „Öllagerraum“  □ □ □ 
   „Feuergefährlich!“  □ □ □ 
   „Rauchen, Hantieren mit offenem 
   Feuer und Licht sowie das 
   Einbringen und Verwenden 
   Sonstiger Zündquellen verboten!“ □ □ □ 
  „Handy Verbot!“  □ □ □ 
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Gesetze, Normen und Vorschriften: 

VbF, NÖ BT-VO,  UVP  
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3.3.11 Tankstelle 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Lagerung .Lagerung von Flüssigkeiten 
   der Gefahrenklasse III 
   (z.B. Diesel) nur in 
   doppelwandigen oberirdischen 
   Lagerbehältern bis zu 20.000 l 
   (Voraussetzung: 
   Zustimmung der Behörde) □ □ □ 
 Lagerung .Ausstattung des Lagerbehälters 
   mit einer Leckanzeige □ □ □ 
 Explosion .Ausstattung des Lagerbehälters 
   mit einer Gaspendelleitung □ □ □ 
 Brand .Bei Neubauten hat die 
   Entfernung der Zapfsäule vom 
   nächsten Gebäude mindestens 
   8,0 m zu betragen  □ □ □ 
 Brand .Böden der Räume von 
   Abfülleinrichtungen dürfen nicht 
   tiefer liegen als das umgebende 
   Gelände □ □ □ 
 Brand .In einem Umkreis von 8,0 m ist 
   der Boden mit Gefälle so 
   auszuführen, dass alle 
   Flüssigkeiten gesammelt 
   werden und dann bevor die 
   Flüssigkeiten in den Kanal 
   geleitet werden, über einen 
   Ölabscheider geleitet werden □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Brand .Abstand Zapfsäule zu nächster 
   ortfester Zündquelle 
   (z.B. Steckdosen) 
   mindestens 5,0 m    □ □ □ 
 Brand .Zapfsäule ist auf 15 cm erhöhten 
   Sockel montiert    □ □ □ 
 Brand .Entfernung Außenrand des  
   Zapfsäulensockels zum Rand 
   der Verkehrsfläche mindestens 
   30 cm    □ □ □ 
 Brand .Zusätzlicher Anfahrschutz bei  
   der Zapfsäule (z.B. Leitschiene)   □ □ □ 
 Brand .Länge der Zapfschläuche 
   von Zapfsäulen unter 6,0 m    □ □ □ 
 Brand .Schließen des Zapfventils vor 
   vollständiger Füllung des 
   Behälters (Stophahn)    □ □ □ 
 Sichtverhältnisse .Beleuchtung des 
   Zapfsäulenbereiches mit 
   mindestens 30 Lux    □ □ □ 
 Brand .Bei Ausfall der Beleuchtung 
   allpolige Trennung der  
   Stromzufuhr zu den 
   Pumpenmotoren    □ □ □ 
 Verkehr .Zu- und Abfahrt zur Tankstelle 
   nur in eine Richtung 
   (Einbahnsystem)    □ □ □ 
 Witterung .Flugdach im Bereich der  
   Zapfsäule in einem Umkreis 
   von mindestens 5,0 m    □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Kennzeichnung .Alarmierungeinrichtung für die 
   Feuerwehr    □ □ □ 
 Kennzeichnung .Not-Aus-Taster    □ □ □ 
 Kennzeichnung .Betriebsanleitung deutlich 
   sichtbar anbringen    □ □ □ 
 Kennzeichnung .“Rauchen verboten!“ Schild 
   montieren   □ □ □ 
 Kennzeichnung .“Handy-Verbot!“ Schild 
   montieren   □ □ □ 
 
 
Gesetze, Normen und Vorschriften: 

VbF, UVP  
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3.3.12 Fahrzeuge 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Radlader, Bagger, schwere LKWs  
 Umstürzen .Lastmomentbegrenzer 
   (Abbildung 67)   □ □ □ 
 Fahrbewegung .Bremsleuchten   □ □ □ 
  .Sicherheitsgurt (Schräggurt) 
   für Fahrer und Beifahrer □ □ □ 
 Toter Winkel .360° Rundumsicht mit  
   Rückspiegel, Kamera u.a. 
   (Abbildung 67) □ □ □ 
 Andere Verkehrsteilnehmer .Mehrfrequenter Rückfahrsummer 
   Lautstärke mindestens 10 dBA 
   über dem Umgebungslärm □ □ □ 
 Überrollen .Montage eines geeigneten 
   Überrollschutzaufbaus (ROPS) □ □ □ 
 Herabfallende Gegenstände .Montage eines geeigneten 
   Schutzaufbaus gegen 
   Herabfallende Gegenstände 
   (FOPS) (z.B. Arbeiten bei einer 
   Bruchwand, unter Förderband) □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen sollten 
   unter dem Auslösewert von 0,5 m/s² 
   sein bezogen auf eine  
   Expositionsdauer von 8 Stunden  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen in der 
   Fahrerkabine dürfen 
   den Expositionsgrenzwert von 
   1,15 m/s² bezogen auf eine 
   Expositionsdauer von 
   8 Stunden keinesfalls 
   überschreiten  □ □ □ 
 Lärm .Lärm in der Fahrerkabine unter 
   65 dBA  □ □ □ 
 Wegfliegende Gegenstände .Schutz der Windschutzscheibe 
   mit Gitter oder Rollo 
  (Abbildung 68) □ □ □ 
 Absturz .Unterste Sprosse beim Einstieg 
   in maximal 65 cm Höhe □ □ □ 
 Unbefugte Inbetriebnahme .Türen nicht mit 
   allgemein verwendbarem 
   Schlüssel zu öffnen □ □ □ 
 Unbefugte Inbetriebnahme .Schlüssel abziehen und an 
   einem sicheren Ort verwahren □ □ □ 
 Temperaturen .Klimaanlage auf 19°C einstellbar □ □ □ 
 Staub .Klimaanlage mit Partikelfilter 
   PM 2,5 □ □ □ 
 Quetschung .Bei Knicklenkungen 
   formschlüssige 
   Feststelleinrichtung für 
   Reparaturarbeiten 
   (Abbildung 67)  □ □ □ 
 Quetschung .Kennzeichnung: 
   „Aufenthalt im Knickbereich 
   verboten!“ □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Herabfallende Schaufel .Sicherungseinrichtungen 
   für Schaufeln (Abbildung 67) 
   (z.B. Abstützungen,  
   Abstützmanschette, 
   Sperrventile bei 
   Hydraulikzylinder)  □ □ □ 
 Gespanntes Hydrauliköl .Verlegung der Hydraulikleitungen, 
   dass Fahrer weder in der 
   Kabine noch beim Aussteigen 
   von einem austretenden Strahl 
   getroffen werden kann □ □ □ 
 Wegfliegende Gegenstände .Leicht zugängliche 
   Aufbewahrungsmöglichkeit für 
   Werkzeuge □ □ □ 
 Abschleppen .Abschleppeinrichtungen: 
   Abschleppkupplung, Ösen, 
   Haken, Abschleppstangen □ □ □ 
 Brand .Leicht erreichbare Feuerlöscher  □ □ □ 
 Absturz .Arbeitsplattformen für die 
   Reparatur und Wartung 
   (Abbildung 54)  □ □ □ 
 Absturz .Teleskopstangen für die 
   Reinigung  □ □ □ 
 Erste Hilfe .Mitführen des Erste Hilfe Kastens□ □ □ 
 Panne .Mitführen von Warndreieck und 
   Signalkegeln □ □ □ 
 
 
 
 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              111  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Handhabung .Betriebsanleitung nach 
   Möglichkeit in der Muttersprache 
   des Fahrers, aber zumindest 
   in Deutsch, Englisch, Kroatisch, 
   Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, 
   Tschechisch, Türkisch etc.  □ □ □ 
 
Bagger 
  .Kennzeichnung: 
   „Aufenthalt im Schwenkbereich 
   und Arbeitsbereich verboten!“ □ □ □ 
 
Bagger, Lader 
 Hebezeugbetrieb .Nur bei ausdrücklicher 
   Genehmigung durch den 
   Hersteller (z.B. Nachweis der 
   statischen Belastbarkeit von 
   Ösen an der Schaufel) □ □ □ 
 C€-Zeichen .Bei der Verwendung von anderen 
   Anbaugeräten sind für einen  
   Tieflöffelbagger insgesamt  
   zwei Konformitätserklärungen  
   notwendig:  
   Eine Konformitätserklärung für den 
   Tieflöffelbagger 
   Eine zweite Konformitätserklärung 
   für das gesamte System Bagger,  
   Schnellwechselsystem, 
   Hydraulikmeißel (Abbildung 69) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Herstellererklärung .Zumindest eine Erklärung vom 
   Hersteller des Anbaugerätes, 
   dass das Anbaugerät sicherheits- 
   technisch geeignet ist auf das 
   bestehende Gerät (z.B. Bagger) 
   aufgebaut zu werden und sicher 
   betrieben zu werden □ □ □ 
 
Schwerer LKW 
 Elektrischer Strom .Im Kippbetrieb: 
   Annäherung an elektrische 
   Leitung nur bis höchstens 5,0 m; 
   bei geringerem Abstand  
   Warnsignal und automatische 
   Abschaltung des Kippbetriebes □ □ □ 
 Anstoßen mit Ladefläche .SLKWs dürfen erst dann 
   wegfahren, wenn Ladefläche 
   vollkommen abgesenkt ist  □ □ □ 
 
Sprengmittel-Fahrzeug 
 Fahrtüchtigkeit .Es dürfen nur Fahrzeuge mit 
   „Pickerl“ verwendet werden; die 
   „Pickerl“-Überprüfung hat 
   jährlich stattzufinden □ □ □ 
 
 Kennzeichnung .Ein Sprengmittel 
   transportierendes Fahrzeug 
   ist innerbetrieblich so zu 
   kennzeichnen, dass es 
   bereits von weitem sichtbar ist 
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   (z.B. mit Fahnen, Signalschildern)□ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Kennzeichnung .Ein Sprengmittel 
   transportierendes Fahrzeug 
   ist auf der öffentlichen Straße 
   nach dem 
   Gefahrengutbeförderungsgesetz 
   zu kennzeichnen □ □ □ 
 Explosion .Getrennte Aufbewahrung von 
   Zündern und Sprengmitteln in 
   Originalverpackung in form- und 
   Kraftschlüssig gesicherten 
   geschlossenen Behältnissen □ □ □ 
 Explosion .Getrennte Aufbewahrung von 
   Zündern und Sprengmitteln in 
   Schießkisten aus nicht Funken 
   Ziehendem Material mit 
   Trageband: In verschiedenen 
   Abteilen dürfen 5 kg Sprengstoff, 
   1 Rolle Sprengschnur und 
   50 sprengkräftige Zünder 
   transportiert werden □ □ □ 
 Explosion .Ladungssicherung, dass weder 
   Zünder noch Sprengstoff aus 
   dem Fahrzeug fallen noch von 
   der Ladefläche fallen kann □ □ □ 
 Explosion .Entfernung aller Zündquellen aus 
   dem Fahrzeug (z.B. Steckdosen, 
   Zigarettenanzünder) □ □ □ 
 Explosion .Form- und kraftschlüssige  
   Sicherung der sonstigen 
   Gegenstände im Fahrzeug  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
LKW und LKW mit Kran 
 Lichttechnische Einrichtung .2 Scheinwerfer für Abblendlicht   □ □ □ 
 Lichttechnische Einrichtung .2 rote Schlussleuchten   □ □ □ 
 Lichttechnische Einrichtung .2 rote Rückstrahler   □ □ □ 
 Lichttechnische Einrichtung .1 Rückfahrscheinwerfer   □ □ □ 
 Lichttechnische Einrichtung .2 rote Bremsleuchten   □ □ □ 
 Lichttechnische Einrichtung .Je 2 Blinklichter vorne+hinten   □ □ □ 
 Bremsen .Mittlere Verzögerung von 
   mindestens 2,5 m/s² □ □ □ 
 Bremsen .Abbremsung (=Summe der 
   Bremskräfte am Radumfang/ 
   Zulässige Gesamtgewichtskraft 
   des Fahrzeuges) mindestens 45%□ □ □ 
  .Sicherheitsgurt (Schräggurt) 
   für Fahrer und Beifahrer □ □ □ 
 Fahrer .Persönliche Schutzausrüstung: 
   Warnweste, Schutzhelm, 
   Schutzhandschuhe,  
   Sicherheitsschuhe □ □ □ 
 Toter Winkel .360° Rundumsicht mit  
   Rückspiegel, Kamera u.a. 
   (Abbildung 67) □ □ □ 
 Andere Verkehrsteilnehmer .Verbotsschild auf der  
   Rückseite des Fahrzeugs 
   „Rechts überholen durch Radfahrer“ 
   (Abbildung 70) □ □ □ 
 Andere Verkehrsteilnehmer .Mehrfrequenter Rückfahrsummer 
   Lautstärke mindestens 10 dBA 
   Über dem Umgebungslärm □ □ □ 
 Überrollen .Montage eines geeigneten 
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   Überrollschutzaufbaus (ROPS) □ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Herabfallende Gegenstände .Montage eines geeigneten 
   Schutzaufbaus gegen 
   Herabfallende Gegenstände 
   (FOPS) (z.B. Arbeiten bei einer 
   Bruchwand, unter Förderband) □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen sollten 
   unter dem Auslösewert von 0,5 m/s² 
   sein bezogen auf eine  
   Expositionsdauer von 8 Stunden  □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen in der 
   Fahrerkabine dürfen 
   den Expositionsgrenzwert von 
   1,15 m/s² bezogen auf eine 
   Expositionsdauer von 
   8 Stunden keinesfalls 
   überschreiten  □ □ □ 
 Lärm .Lärm in der Fahrerkabine unter 
   65 dBA  □ □ □ 
 Wegfliegende Gegenstände .Schutz der Windschutzscheibe 
   mit Gitter oder Rollo 
   (Abbildung 68) □ □ □ 
 Absturz .Unterste Sprosse beim Einstieg 
   in maximal 65 cm Höhe □ □ □ 
 Unbefugte Inbetriebnahme .Türen nicht mit 
   allgemein verwendbarem 
   Schlüssel zu öffnen □ □ □ 
 Temperaturen .Klimaanlage auf 19°C einstellbar □ □ □ 
 Staub .Klimaanlage mit Partikelfilter 
   PM 2,5 □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Quetschung .Bei Knicklenkungen 
   Formschlüssige 
   Feststelleinrichtung für 
   Reparaturarbeiten 
   (Abbildung 67)  □ □ □ 
 Quetschung .Kennzeichnung: 
   „Aufenthalt im Knickbereich 
   verboten!“ □ □ □ 
 Gespanntes Hydrauliköl .Verlegung der Hydraulikleitungen, 
   dass Fahrer weder in der 
   Kabine noch beim Aussteigen 
   von einem austretenden Strahl 
   getroffen werden kann □ □ □ 
 Wegfliegende Gegenstände .Leicht zugängliche gesicherte 
   Aufbewahrungsmöglichkeit für 
   Werkzeuge, Zubehör □ □ □ 
 Abschleppen .Abschleppeinrichtungen: 
   Abschleppkupplung, Ösen, 
   Haken, Abschleppstangen □ □ □ 
 Brand .Leicht erreichbare Feuerlöscher  □ □ □ 
 Absturz .Arbeitsplattformen für die 
   Reparatur und Wartung 
   (Abbildung 54)  □ □ □ 
 Absturz .Teleskopstangen für die 
   Reinigung  □ □ □ 
 Erste Hilfe .Mitführen des Erste Hilfe Kastens□ □ □ 
 Panne .Mitführen von Warndreieck und 
   Signalkegeln □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Handhabung .Betriebsanleitung nach 
   Möglichkeit in der Muttersprache 
   des Fahrers, aber zumindest 
   in Deutsch, Englisch, Kroatisch, 
   Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, 
   Tschechisch, Türkisch etc.  □ □ □ 
 Sichtbarkeit .Persönliche Schutzausrüstung: 
   Warnweste, Schutzhelm, 
   Sicherheitsschuhe  □ □ □ 
 Herabfallendes Ladegut .Für Stückgut Ladegutsicherung 
   mit: 
   Prallwänden zum Schutz von 
   Führerhausinsassen, Zurrwinden, 
   Ankerschienen, fixen und  
   beweglichen Zurrpunkten, Ketten, 
   Seilen, Zurrgurten, Füllmitteln 
   (z.B. Aufblaspolster)  □ □ □ 
 Herabfallendes Ladegut .Für Schüttgut Ladegutsicherung 
   mit: 
   Planen und Netzen  □ □ □ 
 Wegrollen .2 Unterlegkeile  □ □ □ 
 Absturz .Bei LKW mit Ladekran: 
   Sichere Bedienungsstände  □ □ □ 
 Andere Verkehrsteilnehmer .Sicherung der Stützen gegen 
   unbeabsichtigtes Hinausfahren  □ □ □ 
 Hangrutschung .Lastverteilende Unterlagen 
   mitführen (Abbildung 71)  □ □ □ 
 Signalzeichen .Hupe oder Hörner  □ □ □ 
 Sehbedingungen .Mindestens 1 Scheibenwischer  □ □ □ 
 Absturz .Laufstege am Fahrzeug 
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   mindestens 0,4 m breit  □ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Sicherung von Arbeitsplätzen am 
   Fahrzeug höher als 2,0 m 
   mit mindestens 1,0 m hohem 
   Geländer (Handlauf, Mittelwehr, 
   Fußwehr)  □ □ □ 
 Sturz .Auftrittfläche aus Rosten  □ □ □ 
 Panne .Räder dürfen nicht mit 
   mittengeteilter Felge, die durch 
   Punktschweißung oder  
   Senkkopfschraube verbunden  
   sind, ausgerüstet sein   □ □ □ 
 Panne .Ersatzräder müssen aus der 
   Unterbringung von nur einer 
   Person entnommen werden 
   können   □ □ □ 
 Sichtbarkeit .Auffälliger Anstrich (z.B. orange) 
   für Müllsammelfahrzeuge, 
   Kehrfahrzeuge, Saugfahrzeuge, 
   fahrbare Hubarbeitsbühnen etc.    □ □ □ 
 Quetschung .Kippbare oder anhebbare 
   Fahrzeugaufbauten müssen 
   formschlüssig gegen Absinken 
   gesichert werden können    □ □ □ 
 Schwenkbare Ladebordwand .Von Hand zu betätigende 
   Verschlüsse müssen außerhalb 
   des Schwenkbereiches der 
   Bordwand liegen   □ □ □ 
 Technischer Mangel  „Pickerl“-Überprüfung hat 
   jährlich stattzufinden □ □ □ 
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Gesetze, Normen und Vorschriften: 

AM-VO, PHB, SHB-Werksteinbruch, SprengV, M 226, VBG 40, BGV D29 
 
Anmerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
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3.3.13 Sprengmittellager 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Zutritt durch Unbefugte .Einbruchshemmende Türen □ □ □ 
 Zutritt durch Unbefugte .Kennzeichnung mit Schildern: 
  „Zutritt durch Unbefugte verboten!“□ □ □ 
 Explosion .Räumlich getrennte Lagerung von 
   Zünd- und Sprengmitteln □ □ □ 
 Explosion .Räumlich getrennte Lagerung von 
   brisanten Sprengstoffen und  
   Sprengschnüren oder 
   Pulversprengstoffen □ □ □ 
 Explosion .Behördliche Genehmigung bei  
   Sprengmittellager mit 
   mehr als 10 kg Sprengstoff □ □ □ 
 Explosion .Bauliche Anforderungen für das 
   Sprengmittellager: 
   + ebenerdige Lage 
   + direkt ins Freie führende Tür mit Sicherheitsschloss 
   + mit Stangen und Drahtgittern gesicherte Fenster 
   + feuersichere Decken 
   + keine Wohnräume unmittelbar daneben oder darüber
   + keine Feuerstellen im Lager 
   + keine feuergefährlichen Gegenstände 
   □ □ □ 
 Explosion .Behördlich vorgegebene 
   Lagermenge von  
   Zünd- und Sprengmitteln nicht 
   überschreiten □ □ □ 
 Explosion .Lagerung der Zünd- und 
   Sprengmitteln auf Fächergestellen 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              121  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

   nicht über 1,6 m Höhe □ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Explosion .Maximale Belastung bei den 
   Fächergestellen anschreiben □ □ □ 
 Explosion .Behördlich vorgegebene Anzahl 
   an Feuerlöschern montieren □ □ □ 
 Kennzeichnung .Schild „Rauchen verboten!“ □ □ □ 
 Kennzeichnung .Schild „Handy Verbot!“ □ □ □ 
 Kennzeichnung .Schild Explosionsgefahr „Ex“ □ □ □ 
 
Gesetze, Normen und Vorschriften: 

AM-VO, PHB, SHB-Werksteinbruch, SprengV, M 226, VBG 40, BGV D29 
 
Anmerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
 
 
……………………….. …………………………….. …………………………………… 
 Bearbeitungsdatum Name des Betriebsleiters Unterschrift des Betriebsleiters 
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3.3.14 Sonstige Geräte 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Mobiler Brecher und mobiles Sieb 
 Bewegte Maschinenteile .Mehrere Not-Aus-Schalter bei 
   gefährlichen Stellen am Brecher □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Mit Vorhängeschlössern 
   sicherbarer Hauptschalter 
   (Abbildung 27)  □ □ □ 
 Temperaturen .Klimaanlage auf 19°C einstellbar □ □ □ 
 Staub .Klimaanlage mit Partikelfilter 
   PM 2,5 □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen sollten 
   unter dem Auslösewert von 0,5 m/s² 
   sein bezogen auf eine  
   Expositionsdauer von 8 Stunden  □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen in der 
   Fahrerkabine dürfen 
   den Expositionsgrenzwert von 
   1,15 m/s² bezogen auf eine 
   Expositionsdauer von 
   8 Stunden keinesfalls 
   überschreiten  □ □ □ 
 Lärm .Lärm in der Fahrerkabine unter 
   65 dBA  □ □ □ 
 Wegfliegende Gegenstände .Schutz der Scheiben 
   mit Gitter oder Rollo 
  (Abbildung 68) □ □ □ 
 Wegfliegende Gegenstände .Kettenvorhang beim Einlauf 
  (Abbildung 72) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Quetschung .Quetsch- bzw. Einzugsstellen 
   z.B. bei Förderbändern, 
   Unwuchtantrieben  sind 
   mit Schutzeinrichtungen 
   zu schützen 
   (Abbildung 23, Abbildung 30)  □ □ □ 
 Absturz .Laufstege mindestens 0,4 m breit □ □ □ 
 Absturz .Sicherung von Arbeitsplätzen  
   höher als 2,0 m mit 
   mindestens 1,0 m hohem 
   Geländer (Handlauf, Mittelwehr, 
   Fußwehr)  □ □ □ 
 Absturz .Stopferbeseitigung bei mobilem 
   Brecher mit fix montiertem 
   Hydraulikmeißel von gesicherter 
   Arbeitsplattform aus 
   (Abbildung 72, Abbildung 73)  □ □ □ 
 Sichtverhältnisse .Brechereinlauf von der Kabine 
   aus einsehbar  □ □ □ 
 
 Stiegen 

 Stolpern .Höhe der Stufen max. 18 cm □ □ □ 
 Stolpern .Auftrittsbreite der Stufen 
   mindestens 26 cm □ □ □ 
 Absturz .Podeste nach max. 20 Stufen □ □ □ 
 Absturz .Länge des Podestes vor Türen 
    mindestens Türblattbreite □ □ □ 
 Absturz  .Bei Stiegen mit mehr als  
    4 Stufen ein fester Handlauf □ □ □ 
 Absturz  .Bei Stiegenbreite von mehr als 
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    1,2 m Handlauf links und rechts □ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Auf freien Seiten von Stiegen  
   und Stiegenabsätzen sind  
   mindestens 1 m hohe Geländer 
   mit Mittelstange anzubringen 
   (Abbildung 7) □ □ □ 
 Stolpern .Markierung der Stufen mit 
   Signalfarbe (Abbildung 9) □ □ □ 
 Ausrutschen .Anbringen von  
   rutschhemmenden Klammern 
   (Abbildung 10) □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen sollten 
   unter dem Auslösewert von 0,5 m/s² 
   sein bezogen auf eine  
   Expositionsdauer von 8 Stunden  □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen dürfen 
   den Expositionsgrenzwert von 
   1,15 m/s² bezogen auf eine 
   Expositionsdauer von 
   8 Stunden keinesfalls 
   überschreiten  □ □ □ 
 Absturz .Reparatur: 
   Zugang zu Siebdeck, 
   Brechereinlauf mit festverlegten 
   Leitern und gesicherten 
   Arbeitsplattformen □ □ □ 
 Absturz .Wenn gesicherte 
   Arbeitsplattformen fehlen, 
   dann hat sich der Arbeitnehmer 
   gegen Absturz zu sichern 
   (z.B. mit Ganzkörpergurt) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Festverlegte Leitern 

 Absturz .Festverlegte Leitern müssen 
   um mindestens 1,0 m über die 
   Einstiegs- bzw. Ausstiegsstelle 
   hinausragen □ □ □ 
 Absturz .Festverlegte Leitern müssen 
   beim Ausstieg eine  
   Haltevorrichtung haben 
   (Abbildung 19) □ □ □ 
 Absturz .Festverlegte Leitern müssen 
   Bei der Einstiegs- bzw. 
   Ausstiegsstelle eine 
   Absturzsicherung haben 
   (z.B. Drehstab) □ □ □ 
 Absturz .Leitern mit über 5,0 m Länge 
   müssen einen Rückenschutz  
   ab 2,5 m Höhe haben 
   (Abbildung 16) □ □ □ 
 Absturz .Leitern über Bühnen und 
   Podesten müssen einen 
   Rückenschutz  
   ab 2,0 m Höhe haben □ □ □ 
 Absturz .Ist ein Absturz über über das 
   Geländer von Bühnen und 
   Podesten möglich, so ist der 
   Rückenschutz durch 
   Verbindungsstäbe zu 
   verlängern (Abbildung 16)  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Schlupfweite der  
   Rückensicherung zwischen 
   60 cm und 75 cm □ □ □ 
 Absturz .Rückensicherung aus 
   mindestens drei vertikal 
   verlaufenden Stäben □ □ □ 
 Absturz .Rückensicherung aus 
   mindestens einem Querring 
   bei jeder fünften Sprosse □ □ □ 
 Absturz .Leitern sind in Abständen 
   von höchstens 10 m durch 
   Plattformen zu unterteilen 
   (Abbildung 19) □ □ □ 
 
Bohrgerät 
 Temperaturen .Klimaanlage auf 19°C einstellbar □ □ □ 
 Temperaturen .Beschattungssysteme für alle 
   Fenster (z.B. Außenrollos) □ □ □ 
 Staub .Klimaanlage mit Partikelfilter 
   PM 2,5 □ □ □ 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen sollten 
   unter dem Auslösewert von 0,5 m/s² 
   sein bezogen auf eine  
   Expositionsdauer von 8 Stunden  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Vibrationen .Ganzkörpervibrationen in der 
   Fahrerkabine dürfen 
   den Expositionsgrenzwert von 
   1,15 m/s² bezogen auf eine 
   Expositionsdauer von 
   8 Stunden keinesfalls 
   überschreiten  □ □ □ 
 Lärm .Lärm in der Fahrerkabine unter 
   65 dBA  □ □ □ 
 Wegfliegende Gegenstände .Schutz der Scheiben 
   mit Gitter oder Rollo 
   (Abbildung 68) □ □ □ 
 Bohrmeister .Persönliche Schutzausrüstung: 
   Schutzhelm, Warnweste, 
   Schutzbrille, Sonnenbrille,  
   Sicherheitsschuhe □ □ □ 
 Handhabung .Automatisierter 
   Bohrstangenwechsel □ □ □ 
 
Kompressor 
 Explosion .Sicherheitseinrichtung, die eine 
   unzulässige Drucksteigerung 
   verhindert □ □ □ 
 Elektrische Spannung .Verkabelung 
   feuchtigkeitsgeschützt ausführen □ □ □ 
 Brand .Heiße Teile nicht mit Treibstoff 
   benetzen □ □ □ 
 Quetschung .Quetschstellen (z.B. Keilriemen) 
   müssen gegen unbeabsichtigten 
   Eingriff geschützt sein 
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   (Abbildung 22) □ □ □ 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Abgas .Angesaugte Luft muss frei von 
   gesundheitsschädlichen und 
   brennbaren Anteilen sein □ □ □ 
 Abgas, Lärm .Von Arbeitsplätzen auf  
   windabgewandter Seite und 
   genügend weit weg aufstellen □ □ □ 
 
Kettensäge 
 Wegfliegende Kette .Nur vom Hersteller genehmigte 
   Kette verwenden □ □ □ 
 Handhabung .Bei Rundholz Kettensäge mit 
   Krallenanschlag verwenden   □ □ □ 
 Späne, Lärm .Persönliche Schutzausrüstung: 
   Schutzbrille, Gehörschutz   □ □ □ 
 Vibrationen .Vibrationsdämpfende 
   Schutzhandschuhe tragen   □ □ □ 
 Verletzungen .Schnittschutzsichere Kleidung 
   tragen (z.B. Schnittschutzeinlage 
   im Beinbereich)(Abbildung 61)   □ □ □ 
 
Stromaggregat 
 Elektrische Spannung .Verkabelung 
   feuchtigkeitsgeschützt ausführen □ □ □ 
 Elektrische Spannung .Erdspieß montieren □ □ □ 
 Brand .Heiße Teile nicht mit Treibstoff 
   benetzen □ □ □ 
 Quetschung .Quetschstellen (z.B. Keilriemen) 
   müssen gegen unbeabsichtigten 
   Eingriff geschützt sein 
   (Abbildung 22) □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Abgas, Lärm .Von Arbeitsplätzen auf  
   windabgewandter Seite und 
   genügend weit weg aufstellen □ □ □ 
 
Schwimmgreifer 
 Kentern .Freibordmarken 0,3 m Abstand 
   zum Deck (Abbildung 74) □ □ □ 
 Kentern .Neigungswinkel des 
   Schwimmgreifers maximal 5° 
   (Abbildung 74) □ □ □ 
 Kentern .Bei Überschreiten des  
   Neigungswinkel des 
   Schwimmgreifers von maximal 5° 
   z.B. durch einen Auslegekran 
   Auslösen einer Warneinrichtung 
   (Abbildung 74) □ □ □ 
 Kentern .Nachweis der Schwimm- und 
   Kentersicherheit durch einen 
   Sachverständigen □ □ □ 
 Kentern .Festlegen der Windstärke, bei 
   der Stabilität nicht mehr 
   gegeben ist (=Einstellung des 
   Betriebes), durch 
   Sachverständigen  □ □ □ 
 Kentern .Vorrichtung zur Messung der 
   Windstärke  □ □ □ 
 Absturz .Außenkante des Decks mit einem 
   Geländer (Handlauf, Mittel- und 
   Fußwehr) und Wasserabläufen 
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   versehen   □ □ □ 
 
 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz .Laufsteg mit mindestens einseitig 
   angebrachtem Geländer mit einer 
   Breite von mindestens 0,5 m 
   oder einem Beiboot  
   (Abbildung 74)   □ □ □ 
 Absturz .Arbeitsbühnen über Wasser 
   mit Geländer (Handlauf, Mittelwehr, 
   Fußwehr)   □ □ □ 
 Ertrinken .Schwimmwesten bei Benutzung 
   des Beibootes, Arbeiten am 
   Deck, Arbeiten außenbords 
   (Abbildung 74)   □ □ □ 
 Verrutschende Teile .Hebezeuge, Fördergeräte,  
   Arbeitsmaschinen etc., die nicht 
   Fest mit dem Schwimmkörper 
   verbunden sind, müssen gegen 
   Verrutschen gesichert sein  □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Abstand Greifer, Löffel, 
   Hebezeug von Fördergeräten 
   (z.B. Förderbändern) mindestens 
   0,5 m  □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
Schrappanlage 
 Allgemeines 

 Bewegte Maschinenteile .Not-Aus-Schalter bei allen 
   gefährlichen Stellen montieren □ □ □ 
 Bewegte Maschinenteile .Statischer, bodenmechanischer 
   Nachweis, dass die Umlenkrolle 
   sicher im Erdreich verankert ist □ □ □ 
 Quetschung .Versperrbaren Hauptschalter 
   montieren (Abbildung 27) □ □ □ 
 Quetschung .Schutzgitter bei Seilwinden, 
   Rollen etc. (Abbildung 22) □ □ □ 
 Quetschung .Optische (Blinklicht) und 
   Akustische (Hupe) Vorwarnung 
   des Anfahrens 
   ca. 30 Sekunden vor 
   Inbetriebnahme □ □ □ 
 Temperatur .Führerhaus mit Blendschutz 
   (z.B. Rollo) □ □ □ 
 Temperatur .Führerhaus mit Klimaanlage □ □ □ 
 Kennzeichnung .“Achtung Schrappanlage!“ □ □ □ 
 Kennzeichnung .“Unbefugte betreten verboten!“ □ □ □ 
 Absturz .Stiege mit zwei Handläufen als 
   Zugang zum Führerhaus □ □ □ 
Stiegen 

 Stolpern .Höhe der Stufen max. 18 cm □ □ □ 
 Stolpern .Auftrittsbreite der Stufen 
   mindestens 26 cm □ □ □ 
 Absturz .Podeste nach max. 20 Stufen □ □ □ 
 Absturz .Länge des Podestes vor Türen 
    mindestens Türblattbreite □ □ □ 
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 Gefährdung Maßnahme Vorhanden NICHT 
 JA NEIN RELEVANT 
 Absturz  .Bei Stiegen mit mehr als  
    4 Stufen ein fester Handlauf □ □ □ 
 Absturz  .Bei Stiegenbreite von mehr als 
    1,2 m Handlauf links und rechts □ □ □ 
 Absturz .Auf freien Seiten von Stiegen  
   und Stiegenabsätzen sind  
   mindestens 1 m hohe Geländer 
   mit Mittelstange anzubringen 
   (Abbildung 7) □ □ □ 
 Stolpern .Markierung der Stufen mit 
   Signalfarbe (Abbildung 9) □ □ □ 
 Ausrutschen .Anbringen von  
   rutschhemmenden Klammern 
   (Abbildung 10) □ □ □ 
 Quetschung .Bei Stiegenaufgang Türe mit 
   Endschalter 
   (Steuerungskategorie 3) 
   montieren □ □ □ 
Anmerkungen: 
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4 Verwendete Gesetze, Normen und Vorschriften 
 
Abkürzung Bezeichnung 
 

Gesetze 

 
ASchG ArbeitnehmerInnenschutzgesetz BGBl. Nr. 450/1994 zuletzt 

geändert durch BGBl. Nr. 159/2001 
BS-V Bildschirmarbeitsverordnung BGBl. II Nr. 124/1998 
AStV Arbeitsstättenverordnung BGBl. II Nr. 368/1998 
AM-VO Arbeitsmittelverordnung BGBl. Nr. 164/2000 zuletzt geändert 

durch BGBl. Nr. 313/2002 
GKV Grenzwerteverordnung 2007 BGBl. Nr. 253/2001 zuletzt 

geändert durch BGBl. Nr. 243/2007 
VOLV Verordnung Lärm und Vibrationen BGBl. II Nr. 22/2006 
VEXAT Verordnung explosionsfähige Atmosphäre 

BGBl. II Nr. 309/2004 
MSV Maschinensicherheitsverordnung BGBl. 306/1994 (inklusive 

harmonisierte Europäische Normen für Sicherheit von 
Maschinen und von Sicherheitsbauteilen von Maschinen) 

 Verordnung Lärm und Vibrationen BGBl. II Nr. 22/2006 
NspGV Niederspannungsgeräteverordnung 1995 BGBl. Nr. 259 

zuletzt geändert durch das BGBl. Nr. 633/1994 
MinroG Mineralrohstoffgesetz BGBl. Nr. 38/1999 zuletzt geändert 

durch BGBl. Nr. 84/2006 
BPV Allgemeine Bergpolizeiverordnung BGBl. Nr. 114/1959 

zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 259/1975 
SprengV Sprengarbeitenverordnung BGBl. II Nr. 358/2004 
ETG 1992 Elektrotechnikgesetz 1992 BGBl. Nr. 106/1993 
ETV 2002 Elektrotechnikverordnung 2002 BGBl. II Nr. 222/2002 
ESV 2003 Elektroschutzverordnung 2003 BGBl. II Nr. 424/2003 
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Abkürzung Bezeichnung 
 
BPV-Elektrotechnik Bergpolizeiverordnung für Elektrotechnik BGBl. Nr. 737/1996 

zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 21/2002 
SSWG Starkstromwegegesetz BGBl. Nr. 70/1968 
BauV Bauarbeiterschutzverordnung BGBl. Nr. 1994/340 zuletzt 

geändert durch BGBl. I Nr. 2000/232 
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten BGBl. Nr. 

240/1991 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 450/1994 
FGV Flüssiggas-Verordnung 2002 BGBl. II Nr. 446/2002 
NÖ BT-VO Niederösterreischische Bautechnik-Verordnung 1997 
 

Normen 

 
ÖNORM EN 842 ÖNORM EN 842 Sicherheit von Maschinen, Optische 

Gefahrensignale Allgemeine Anforderungen, Gestaltung und 
Prüfung 

ÖNORM EN 894-1 ÖNORM EN 894-1 Sicherheit von Maschinen, Ergonomische 
Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und 
Stellteilen, Teil 1: Allgemeine Leitsätze für Benutzer-
Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen 

ÖNORM EN 894-2 ÖNORM EN 894-2 Sicherheit von Maschinen, Ergonomische 
Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und 
Stellteilen, Teil 2: Anzeigen 

ÖNORM EN 894-3 ÖNORM EN 894-3 Sicherheit von Maschinen, Ergonomische 
Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und 
Stellteilen, Teil 3: Stellteile 

ÖNORM EN 953 ÖNORM EN 953 Sicherheit von Maschinen, Trennende 
Schutzeinrichtungen, Allgemeine Anforderungen an 
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen 
trennenden Schutzeinrichtungen 
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Abkürzung Bezeichnung 
 
ÖNORM EN 954-1 ÖNORM EN 954-1 Sicherheit von Maschinen, 

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen, Teil 1: 
Allgemeine Gestaltungsleitsätze 

ÖNORM CR 954-100 ÖNORM CR 954-100 Sicherheit von Maschinen, 
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen, Teil 100: 
Leitfaden für die Benutzung und Anwendung der EN 954-1: 
1996 

ÖNORM EN 981 ÖNORM EN 981 Sicherheit von Maschinen, System 
akustischer und optischer Gefahrensignale und 
Informationssignale 

ÖNORM EN 1050 ÖNORM EN 1050 Sicherheit von Maschinen, Leitsätze zur 
Risikobeurteilung 

ÖNORM EN 1088 ÖNORM EN 1088 Sicherheit von Maschinen, 
Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden 
Schutzeinrichtungen, Leitsätze für Gestaltung und Auswahl 

ÖNORM EN ISO 13849-2 ÖNORM EN ISO 13849-2 Sicherheit von Maschinen, 
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen, Teil 2: 
Validierung (ISO 13849-2: 2003) 

DIN EN ISO 13850 DIN EN ISO 13850 Sicherheit von Maschinen, Not-Halt – 
Gestaltungsleitsätze (ISO 13850: 2006) 

ÖVE/ÖNORM EN 62061 ÖVE/ÖNORM EN 62061 Sicherheit von Maschinen, 
Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, 
elektronischer und programmierbarer elektronischer 
Steuerungsysteme (IEC 62061: 2005) 

ÖNORM EN 1838 Angewandte Lichttechnik NOTBELEUCHTUNG (Ausgabe 
1999-07-01) 

TRVB E 102 Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung und Bodennahe 
Sicherheitsleitsysteme 
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Abkürzung Bezeichnung 
 

Vorschriften 

 
M 020 AUVA Merkblatt M 020 Trennende Schutzeinrichtungen 
M 226 AUVA Merkblatt M 226 Sprengarbeiten 
M 840 AUVA Merkblatt M 840 Förderbänder 
 
Face Control of Face and Stockpile Operations, Draft 8.0, 

December 2006 
Case Study 1 Case Study 1: Far Heath Quarry 
Case Study 2 Case Study 2: Greycliff Quarry 
Vehicle Falls Vehicle Falls: tips for vehicles on tips 
Grubenwand Eingestürzte Grubenwand 
PO-06 Betriebsvorschrift PO-06 

“Einkauf von Arbeitsausrüstung und Materialien” 
PO-07 Betriebsvorschrift PO-07 

“Gebäude, Ausstattung und Anlagen” 
PO-08 Betriebsvorschrift PO-08 

“Persönliche Schutzausrüstung” 
PO-09 Betriebsvorschrift PO-09 

“Sicherheit von Auftragnehmern” 
PO-10 Betriebsvorschrift PO-10 

“Medizinische Beurteilung” 
PO-11 Betriebsvorschrift PO-11 

“Präventiver Brand” 
PO-12 Betriebsvorschrift PO-12 

“Rohrdorfer Führerschein” 
PO-13 Betriebsvorschrift PO-13 

“Stromfreischaltung von Maschinen” 
Standard Nr. 1 Standard Nr. 1 

“Verkehrsmanagement auf dem Betriebsgelände” 
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Abkürzung Bezeichnung 
 
Standard Nr. 2 Standard Nr. 2 

“Sicherheitseinrichtungen bei Maschinen und 
Stromfreischaltungen bei Wartungsarbeiten” 

inkl. Betriebsanweisung Betriebsanweisung zur sicheren Durchführung von 
Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten bei gefährlichen 
Maschinen wie z.B. Zwangsmischer, Brecher, Förderband, 
Recyclinganlage 

Standard Nr. 3 Standard Nr. 3 
“Persönliche Schutzausrüstung” 

Standard Nr. 4 Standard Nr. 4 
“Arbeitsplatzevaluierung” 

Standard Nr. 5 Standard Nr. 5 
“Voraussetzungen für Gesundheit und Arbeitssicherheit” 

Standard Nr. 6 Standard Nr. 6 
“Einschulung der Mitarbeiter im Bereich Gesundheit und 
Arbeitssicherheit” 

Standard Nr. 7 Standard Nr. 7 
“Schulung der Lenker von Transportfahrzeugen” 

Standard Nr. 8 Standard Nr. 8 
“Sicheres Reversieren mit Transportfahrzeugen und 
Flurförderfahrzeugen” 

Standard Nr. 9 Standard Nr. 9 
“Sicheres Arbeiten bei Absturzgefahr” 

Prüfliste 01 01 Prüfliste „Enge Räume“ 
Prüfliste 02 02 Prüfliste „Ertrinken“ 
Prüfliste 03 03 Prüfliste „Elektrizität“ 
Prüfliste 04 04 Prüfliste „Herabfallende Gegenstände“ 
Prüfliste 05 05 Prüfliste „Personenabsturz“ 
Prüfliste 06 06 Prüfliste „Transportfahrzeuge Straße“ 
Prüfliste 07 07 Prüfliste „Transportfahrzeuge Werk und Baustelle“ 
Prüfliste 08 08 Prüfliste „Maschinen und Ausrüstung“ 
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Abkürzung Bezeichnung 
 
Prüfliste 09 09 Prüfliste „Baumaschinen“ 
Prüfliste 10 10 Prüfliste „Drucktanks“ 
Prüfliste 12 12 Prüfliste „Sprengarbeiten“ 
UVP UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung)-Bescheid für die SKG 

Sand- und Kies GmbH, für die Erweiterung und 
Wiederauffüllung des Abbaugebietes Pichlern I und II in der 
Gemeinde Sierning, Bezirk Steyr-Land vom 13. April 2005 

AS TB-Anlage Beschreibung des Arbeitsschutzes gem. 9. BImSchV - § 4 
Abs. 2 für Transportbeton-Anlage 

SHB-Werksteinbruch Sicherheitshandbuch mit Gefahrenevaluierung für 
Werksteinbruchunternehmer im Auftrag der 
Wirtschaftskammer Österreich Bundesinnungsgruppe IV für 
Werksteinbruchunternehmer, Ausgabe 6/2004 DI Reinhold 
Steinmaurer 

BGV C11 BGV C11 Durchführungsanweisungen vom April 1998 zur 
Unfallverhütungsvorschrift Steinbrüche, Gräbereien und 
Halden (bisher VBG 42) vom 1. April 1998 

BGV A3 BGV A3 (bisherige VBG 4), BG-Vorschrift, Elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel, Unfallverhütungsvorschrift vom 
1. April 1979 in der Fassung vom 1. Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom April 1997, Aktualisierte 
Fassung 1998, StBG Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 

BGV D21 BGV D21 (bisherige VBG 40a), BG-Vorschrift, 
Unfallverhütungsvorschrift Schwimmende Geräte vom 1. 
Oktober 1970 in der Fassung vom 1. Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom Januar 1993, Ausgabe 
2001, StBG Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 
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Abkürzung Bezeichnung 
 
BGV D27 BGV D27 (bisherige VBG 36), BG-Vorschrift, 

Unfallverhütungsvorschrift Flurförderzeuge vom 1. April 1996 
in der Fassung vom 1. Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom April 1996, Ausgabe 2001, 
StBG Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 

BGV D29 BGV D29 (bisherige VBG 12), BG-Vorschrift, 
Unfallverhütungsvorschrift Fahrzeuge vom 1. Oktober 1990 
in der Fassung vom 1. Januar 1997 mit 
Durchführungsanweisungen vom Januar 1993, Aktualisierte 
Fassung 2000, StBG Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 

 
VBG 40 VBG 40, Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte und 

Spezialmaschinen des Erdbaues 
PHB Das Praxishandbuch Baustoffe, Steine, Erden. 

http://www.praxishandbuch-stbg.de/index.htm,  
StBG Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 

HSA Safe Quarry, Guidelines to the Safety, Health and Welfare at 
Work (Quarries) Regulations 2008 (S.I. No. 28 of 2008), May 
2008, Health & Safety Authority 

 
 
 
 
 

http://www.praxishandbuch-stbg.de/index.htm
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Abbildung 4: Schild mit Sicherheitsinformation im Einfahrtsbereich 

 

 
Abbildung 5: Schild mit Verkehrswegen im Einfahrtsbereich 
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Abbildung 6: Fahrbahnbreite bei Einbahnverkehr ist die 2fache Fahrzeugbreite 

Fahrbahnbreite bei Gegenverkehr ist die 3,5fache Fahrzeugbreite 
 Rechenbeispiel-Einbahnverkehr: 
  Bei einer Fahrzeugbreite von 4 m beträgt die Fahrbahnbreite 8 m 
 Rechenbeispiel-Gegenverkehr: 
  Bei einer Fahrzeugbreite von 4 m beträgt die Fahrbahnbreite 14 m 
  
   
 
 

Fahrbahnbreite bei Gegenverkehr = 3,5fache Fahrzeugbreite 

Fahrbahnbreite bei Einbahnverkehr = 2fache Fahrzeugbreite 
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Abbildung 7: A 1.20 Innerbetriebliche Verkehrswege (6 Seiten) 
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Abbildung 8: A 1.21 Öffentliche Verkehrsflächen (2 Seiten) 
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Abbildung 9: Markierung der Stufen und Auftrittsflächen mit Signalfarbe 

 

 
Abbildung 10: Rutschhemmende Klammern bei der Stufen-Auftrittsfläche 
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Abbildung 11: A 1.19 Büro- und Bildschirmarbeitsplätze (2 Seiten) 
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Abbildung 12: Bildschirmarbeitsplatz mit seitlichem Lichteinfall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au
ße

rha
lb

Richtig

bevorzugter
Sehraum

42-50 cm

18
 - 

25
 c

m

ca. 90°

ca. 90°



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              163  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

Abbildung 13: Ergonomisch optimale Körperhaltung bei der Bildschirmarbeit 
 

 
Abbildung 14: A 1.12 Brand (4 Seiten) 
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Abbildung 15: Gestaltung der Geländer bei Plattformen und Stiegen 
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Abbildung 16: Sicherheitsanforderungen für festverlegte Leitern 
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Abbildung 17: Markierung der Stufen und Auftrittsflächen mit Signalfarbe 

 

 
Abbildung 18: Rutschhemmende Klammern bei der Stufen-Auftrittsfläche 
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Abbildung 19: A 3.4 Steigleitern (3 Seiten) 
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Abbildung 20: A 4.5 Arbeiten in engen Räumen (4 Seiten) 
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Abbildung 21: Förderband mit halbrunder Staubabdeckung 
 

 
Abbildung 22: Feststehendes Schutzgitter, das nur mit einem Werkzeug demontiert 

werden kann; je größer die Maschenweite desto größer der 
Schutzgitterabstand von der Gefahrenstelle; Beispiel: Durch das 
Schutzgitter darf mit Gliedmaßen (z.B. Finger, Händen, Armen) nicht 
durchgegriffen werden können. Ein Quadratmaschengitter von 12 mm 
bis 40 mm Maschenweite muss daher einen Abstand von der 
Gefahrenquelle von mindestens 200 mm, von 40 mm bis 250 mm 
einen Abstand von der Gefahrenquelle von mindestens 850 mm haben 
(siehe Abbildung 29 Anhang 2) 
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Abbildung 23: A 2.9 Förderbänder (3 Seiten) 
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Abbildung 24: A 6.1 Schutzeinrichtung für Untergurtrollen 
 
 

 
Abbildung 25: A 6.2 Laufrollen farbig markieren 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              186  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 
Abbildung 26: C 1.5 Staub (Naturstein) (2 Seiten) 
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Abbildung 27: Hauptschalter gesichert mit Vorhängeschlosssperre 
 

 
Abbildung 28: Endschalter mit Verriegelung bei Mischerdeckel 
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Abbildung 29: Öffnungsweite und Sicherheitsabstände bei Schutzgitter; ein Erreichen 

der Gefahrenstelle durch das Schutzgitter darf nicht möglich sein; 
Beispiel: Durch das Schutzgitter darf mit Gliedmaßen (z.B. Finger, 
Händen, Armen) nicht durchgegriffen werden können. Ein 
Quadratmaschengitter von 12 mm bis 40 mm Maschenweite [a] muss 
daher einen Abstand von der Gefahrenquelle von mindestens 200 mm 
[b], von 40 mm bis 250 mm Maschenweite [a] einen Abstand von der 
Gefahrenquelle von mindestens 850 mm [b] haben 
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Abbildung 30: Sicherheitsabstände bei Schutzgitter
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Abbildung 31: Absturzsicherungen (3 Seiten) 
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Abbildung 32: Mobile Arbeitsplattform für die Siebinstandhaltung 
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Abbildung 33: A 2.10 Brecher 
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Abbildung 34: C 3.6 Halden (2 Seiten) 
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Abbildung 35: C 3.7 Lärm, Staub 
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Abbildung 36: A 2.14 Betrieb von Silos (2 Seiten) 
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Abbildung 37: A 6.7 Sicheres Arbeiten in Silos 
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Abbildung 38: A 1.27 Steuerstände/Leitstände (2 Seiten) 
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Abbildung 39: C 3.1 Gewinnung (Kies und Sand)(2 Seiten) 
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Abbildung 40: C 3.3 Uferböschung (Standsicherheit)(2 Seiten)
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Abbildung 41: Natürliche Böschungswinkel und Mindest-Abstände der Fahrzeuge zur 

Geländekante in Abhängigkeit vom Gesamtgewicht 

 
Abbildung 42: Ferngesteuerter Bagger mit Bedienungsmann (Bild oben) 

Maximaler Abstand zum gesprengten Haufwerk beim Wegladen 
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Abbildung 43: C1.1 Anlage und Betrieb von Steinbrüchen (3 Seiten) 
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Abbildung 44: Natürlicher Böschungswinkel, die sichere Lage des Fahrweges, die 
Breite des Fahrweges und die Erdwallsicherung des Fahrweges bzw. 
der Geländekante 

 
 

Wegladen des 
Haufwerks nach dem 
Sprengen 

 Der Bagger befindet sich auf einer 
ebenen Arbeitsfläche auf dem Haufwerk 

 Zwischen Bagger und Bruchwand ist 
eine möglichst breite „Auffangrinne“ für 
Felsbrocken zu errichten, besonders 
dann, wenn sich Felsbrocken im oberen 
Bereich der Bruchwand befinden 

Abbau von Sand und Kies mit einem 30 Tonnen schweren Radlader 

Natürlicher Böschungswinkel 

 Abbauhöhe „H“ hängt von der Größe 
des Radladers und von der 
Bodenbeschaffenheit ab 

 Sicherung der Geländekante mit einem 
Wall innerhalb des natürlichen 
Böschungswinkels 

Fahrweg für SLKWs 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              214  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 
 
 

 
Abbildung 45: C 1.4 Anlagen und Betrieb von Halden (3 Seiten) 
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Abbildung 46: C 1.3 Kippstellen – Entladestellen (2 Seiten) 
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Abbildung 47: C 5.3 Flexibler Anfahrschutz 
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Abbildung 48: Außen- und Innenansicht des Bereiches, in dem mit Arbeitsstoffen mit 

einem Flammpunkt unter 55 °C (z.B. Bremsenreiniger) gearbeitet wird 
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Abbildung 49: A 1.13 Gefahrstoffe (5 Seiten) 
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Abbildung 50: A 1.17 Heben, Tragen, Zwangshaltungen (2 Seiten) 
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Abbildung 51: A 1.18 Ergonomie (2 Seiten) 
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Abbildung 52: A 3.7 Anschlagmittel (4 Seiten) 
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Abbildung 53: A 3.9 Fahrzeug-Werkstätten (4 Seiten) 
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Abbildung 54: A 4.8 Instandhaltungsarbeiten (4 Seiten) 
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Abbildung 55: A 3.10 Elektro-, Mechanische Werkstätten (2 Seiten) 
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Abbildung 56: A 4.9 Elektroarbeiten (4 Seiten) 
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Abbildung 57: A 4.10 Metallbearbeitung (4 Seiten) 
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Abbildung 58: A 2.6 Baustellen und Handkreissägen (2 Seiten) 
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Abbildung 59: A 4.3 Schweißen (6 Seiten) 
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Abbildung 60: A 2.5 Handgeführte Maschinen (2 Seiten) 
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Abbildung 61: A 2.8 Handkettensägen (2 Seiten) 
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Abbildung 62: A 3.5 Lagereinrichtung (2 Seiten) 
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Abbildung 63: A 4.6 Lagern, Stapeln, Verladen (2 Seiten) 
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Abbildung 64: A 2.4 Krane (2 Seiten) 
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Abbildung 65: A 3.6 Lastaufnahmemittel (2 Seiten) 
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Abbildung 66: A 1.24 Gefährliche Arbeiten/Alleinarbeit 
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Abbildung 67: A 2.1 Erdbaumaschinen (4 Seiten) 
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Abbildung 68: C 5.4 Rollo schützt Windschutzscheibe 
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Abbildung 69: C 4.4 Vorsortierung (2 Seiten) 
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Abbildung 70: Verbotsschild „Rechts überholen von Radfahrern“ 
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Abbildung 71: A 2.3 Fahrzeuge (LKW, Ladekran)(4 Seiten) 
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Abbildung 72: C 4.6 Arbeitsplatz am Brecher (2 Seiten) 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              297  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 

 



 

 
 

Titel des Dokuments: 
 
 

 “Sicherheitshandbuch”  

Kurzbezeichnung: SHB-Kies 

Rev 03 am 19.08.2016 von 
Dr. Martin Dür 

Gültig ab: 
1. Jänner 2009 Seite Nr.:              298  von  305 

 

 
 Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH 

 

 
Abbildung 73: C 4.2 Mobile Recycling-Anlagen (4 Seiten) 
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Abbildung 74: A 2.13 Schwimmende Geräte (2 Seiten) 
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Abbildung 75: C 4.7 Lärm/Staub/Vibrationen (Recycling)(2 Seiten) 
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